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Teil I. 
Begründung und Auswirkung der 
Mitarbeiterbeteiligung 



IV. Zur ökonomischen Analyse von 
Mitarbeiterbeteiligungsrechten 

Elke Michaelis und Arnold Picot 

1. Problemstellung 

Fragen der Beteiligung von Mitarbeitern an der Entscheidungsfindung, am 
erzielten Erfolg und am Kapi ta l beschäft igen die betriebswirtschaftliche For
schung und Praxis seit langem. D ie Diskussion ist im wesentlichen um die 
durch die verschiedenen gesetzlichen Bestimmungen verordneten Beteiligungs
rechte der Mitarbeiter von Unternehmungen entbrannt und findet noch heute 
ü b e r L ä n d e r g r e n z e n hinweg statt. D ie Meinungen von Befürwor te rn und 
Gegnern stehen einander - wie es oft scheint: unversöhnl ich - g e g e n ü b e r . 
Neben die gesetzlichen Regelungen zur Mitarbeiterbeteiligung ( i . d . R . als 
Mitbest immung bezeichnet) treten Regelungen zur Mitarbeiterbeteiligung auf 
freiwilliger Basis, die Arbeitnehmerinteressen positiv tangieren k ö n n e n , aber 
oft in erster Lin ie aus Z w e c k m ä ß i g k e i t s g r ü n d e n der Erfül lung unternehmeri
scher Aufgaben gewähl t werden. 

Oft scheinen in der betriebswirtschaftlichen Debatte um die Mitbeteiligungs
fragen von Mitarbei tern, die einen Teilbereich der Diskussion um die Unter
nehmungsverfassung darstellt, die Differenzen im wesentlichen aus den unter
schiedlichen Antworten auf die Frage nach der Legi t imitä t der Teilhabe 
verschiedener Bezugs- und Interessengruppen der Unternehmung und dem 
unterschiedlichen Gewicht dieser Fragestellung e rk lä rba r . So sehr die E r ö r t e 
rung auf dieser Ebene auch berechtigt ist, sollten gerade Ö k o n o m e n sich der 
Aufgabe unterziehen, eine Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der wirt
schaftlichen Effizienz vorzunehmen, und zwar sowohl in beratender als auch 
nachträgl ich beurteilender Funkt ion. Damit ist dann zwar lediglich ein Aspekt 
beleuchtet, aber ein sehr wichtiger, der der Fachkompetenz von Wirtschafts
wissenschaftlern in besonderer Weise entspricht und in vielen Abhandlungen 
leider zu kurz kommt oder nur eine sehr untergeordnete Rol le spielt. D ie 
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Eff iz ienzüber legungen knüpfen an die interpersonelle Rechteverteilung in 
Unternehmungen an und ergeben sich aus einer rein instrumental angelegten 
Analyse . 

D e r property rights-Ansatz 1 , der insbesondere von der M i k r o Ö k o n o m i e ent
wickelt wurde, widmet sich einer solchen Analyse wirtschaftlicher Effizienzwir
kungen. E r soll in diesem Beitrag zur Diskussion von Mitarbeiterbeteiligungs
fragen herangezogen werden. Dazu wird es erforderlich sein, den Ansatz 
zunächs t kurz zu skizzieren, bevor die Betrachtung verschiedener Formen der 
Mitarbeiterbeteiligung vorgenommen werden kann. Mitarbeiterbeteil igung 
wird als Oberbegriff für gesetzlich verordnete Mitbest immung und freiwillig 
vereinbarte materielle und immaterielle Beteiligung (Beteiligung an Er fo lg und 
Kapi ta l bzw. Entscheidungen) verwendet (so auch Schanz 1985). A b s c h l i e ß e n d 
soll versucht werden, den Stellenwert der angestellten property rights-theore-
tisch b e g r ü n d e t e n Ü b e r l e g u n g e n e inzuschä tzen . 

D i e zu beleuchtende Problematik ist äuße r s t vielschichtig; deshalb k ö n n e n die 
E r ö r t e r u n g e n nur relativ allgemein gehalten sein. So k ö n n e n etwa die vielen 
Detailregelungen der gesetzlichen Mitbest immung nicht im einzelnen betrach
tet werden. A u ß e r d e m ist der property rights-Ansatz, wie auch gerade jüngs te 
Diskussionen zeigen, noch nicht genügend ausgereift, um eine absch l i eßende 
Beurtei lung und Bewertung seiner Eignung zur ö k o n o m i s c h e n Analyse der 
Mitarbeiterbeteiligung zu e rmögl ichen . A n seiner Weiterentwicklung wird 
gegenwär t ig gearbeitet. 

2. Property rights-Theorie und Transaktionskostentheorie als 
Analyseinstrumentarium 

Von wirtschaftlicher Bedeutung ist nicht ein Eigentum an G ü t e r n an sich, 
sondern an Rechten, die diesen G ü t e r n anhaften. Eigentum oder Besitz von 
G ü t e r n , die zu nichts berechtigen, sind ökonomisch uninteressant. Erst die 

1 Eine „richtige" Übersetzung des Terminus „property rights" ist nicht auszumachen. 
Vorgeschlagen und begründet werden Bezeichnungen wie z . B . „Eigentumsrechte", 
„Verfügungsrechte" oder „Handlungsrechte"; vgl. etwa Eschenburg (1978), S. 9-11. 
Leipold (1978), S. 518, Tietzel (1981), S. 209, Gäfgen (1984), S. 43, Buhbe (1980). 
S. 3. Angesichts der Uneinigkeit soll der Terminus unübersetzt bleiben. 
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Mögl ichke i t , Rechte an G ü t e r n a u s z u ü b e n , macht G ü t e r für Wirtschaftssub
jekte wertvoll (Picot 1981: 156f.). Das B ü n d e l solcher Rechte wird in der 
property rights-Theorie übl icherweise in folgende Einzelrechte unterteilt, um 
eine tiefergehende Analyse zu e rmögl ichen (Alchian/Demsetz 1972: 783; R i d -
der -Aab 1980: 40; Pejovich 1976: 3): 

(1) Nutzungsrecht an einem Gut 
(2) Recht auf V e r ä n d e r u n g von Form und Substanz des Gutes 
(3) Recht auf Aneignung des Erfolgs 
(4) Recht zur V e r ä u ß e r u n g des Gutes 

D i e Rechte (1) und (2) lassen sich für die betriebswirtschaftliche Analyse von 

Rechten in Unternehmungen zum Koordinationsrecht zusammenfassen (Picot 

1981: 161 f.). 

In einer Gesellschaft ergibt sich aufgrund staatlicher Normsetzung eine Vertei
lung von property rights, die für einzelwirtschaftliche Entscheidungen in der 
Regel als Da tum anzusehen ist. Bereits vor dieser Verteilung sind wichtige 
Grundsatzfragen zu bedenken, etwa, ob property rights als privates, kol lekt i 
ves oder öffentliches Eigentum auszugestalten sind. Dies wird von gesamtge
sellschaftlichen Ordnungsvorstellungen abhäng ig sein. Letztl ich sind hier Fra
gen der Umsetzung einer aus der Gesellschaftsordnung abgeleiteten Wirt
schaftsordnung angesprochen. Hieraus folgt, d a ß die Pr imärver te i lung der 
property rights nicht ohne eine Theorie des Staates sinnvoll vorgenommen 
werden kann (Schül ler 1985: 263); eine solche Theorie existiert jedoch erst in 
den A n s ä t z e n (Furubotn/Pejovich 1972: 1140; Nozick 1974; Buchanan 1975). 
A l s allokationseffiziente Form in einer marktwirtschaftlichen Ordnung, in der 
Preise die Lenkungsfunktion ü b e r n e h m e n , wird die Zuweisung als Privateigen
tum angesehen 2, denn positive und negative Erfolge tangieren den einzelnen 
Rechteinhaber bei gemeinschaftlichem Eigentum nur in geringerem A u s m a ß 
(Pejovich 1976: 4). 

Dami t die Gü te ra l l oka t ion effizient sein kann, müssen property rights den 
folgenden Anforderungen genügen (Leipold 1981: 38f.; Schmidtchen 1983: 
9-11). Property rights müssen Individuen exklusiv, d . h . in eindeutiger Weise 
und une ingesch ränk t , zugeordnet sein. Rechte müssen teilbar sein, um aus 
einem R e c h t e b ü n d e l Einzelrechte an andere ü b e r t r a g e n zu k ö n n e n . Transfe-
rierbarkeit der Rechte m u ß gegeben sein, d. h. es m u ß prinzipiell die Möglich-

: Zu einem ausführlichen Beispiel vgl. Lehmann (1983), S. 35-43. Für den Bereich 
öffentlicher Güter gilt diese Aussage allerdings nicht. 
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keit des Tausches von Rechten existieren. Property rights müssen allgemein 
sein, was im einzelnen bedeutet, d a ß property rights auf alle Personen gleich 
anwendbar, abstrakt formuliert (nicht auf spezielle Gegebenheiten Bezug 
nehmend) und bestimmt sein müssen (Handelnde müssen die Konsequenzen 
verbotener Handlungen kennen oder kennen k ö n n e n ) . 

Sind property rights privat zugeordnet, so m u ß der Inhaber der Rechte vor dem 
Eingr i f f in seine Rechte durch andere geschütz t werden, andererseits darf er 
bei der A u s ü b u n g seiner Rechte nicht die Rechte anderer verletzen. Daraus 
resultiert, d a ß Rechtenutzungen verschiedener Personen prinzipiel l konkurr ie
ren k ö n n e n . Für diesen Fa l l m u ß bei der property rights-Zuordnung übe r 
P r io r i t ä t en entschieden werden. Die property rights-Theorie hat diesen 
Aspek t , den sozialen Kontext individuellen Handelns, herausgestellt. Sie sieht 
property rights als gesellschaftliche Instrumente an (Furubotn/Pejovich 1972: 
1139; Stubblebine 1975: 14; Demsetz 1967: 347; R i d d e r - A a b 1980: 37). Ange
drohte Sanktionen sollen den unberechtigten Eingriff in Rechte anderer mög
lichst verhindern, was allerdings nur selten vol lkommen gelingt, so d a ß ledig
lich von einer Anre izwi rkung zur Absicherung des Rechts durch Sanktionen 
gesprochen werden kann (Gäfgen 1984: 50). 

Sollen für die Erstellung von Erzeugnissen und Dienstleistungen in Unterneh
mungen Ressourcen beschafft und eingesetzt werden, so sind ganz offensicht
lich die property rights, die den Einsa tzgü te rn anhaften, von erheblicher 
Bedeutung. D e r bisherige E i g e n t ü m e r übe r t r äg t mit Hi l fe vertraglicher Ver
einbarungen property r igh ts -Bündel (Cheung 1970: 50). Ver t räge v e r ä n d e r n 
die Ausstattung von Individuen mit property rights (Eschenburg 1978: 10; 
Hesse 1980: 489). Fü r den Erwerber ist es wichtig, die ihm zu ü b e r t r a g e n d e n 
property rights genau kennenzulernen und möglichst sicherzustellen, d a ß der 
bisherige E i g e n t ü m e r die Rechte auch komplett übe r t r äg t . H ie r zu k ö n n e n , 
falls das allgemeine Vertragsrecht nicht ausreicht, besondere Vertragsausge
staltungen beitragen (Michaelis 1985: 52-54). 

Hoheit l iche Verteilung von property rights und interindividueller property 
rights-Tausch durch vertragliche Einzelvereinbarungen sind jedoch nicht die 
einzigen Mögl ichke i ten der Verteilung von property rights auf Individuen. 
Vie lmehr k ö n n e n weitergehende Über l a s sungen von property rights vorge
nommen werden, ohne daß unmittelbare Gegenleistungen im Sinne eines 
Austausches erwartet w ü r d e n . In Unternehmungen ist die sinnvolle Bewält i 
gung von Sachaufgaben, die der Verwirkl ichung von Formalzielen dienen soll, 
unter noch zu e r ö r t e r n d e n Bedingungen gar nicht mögl ich , ohne d a ß den 
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A u s f ü h r e n d e n die hierzu notwendigen property rights bedingt übe r t r agen 
w ü r d e n . H ie r wäre etwa an die Ü b e r t r a g u n g von Koordinationsrechten an 
Manager von Publikumsgesellschaften zu denken oder an property rights-
Übe r l a s sungen im Rahmen der Ausgestaltung der Organisationsstruktur von 
Unternehmungen, die eine property rights-Zuordnung an organisatorische 
Einheiten auf Unternehmungsebene darstellt, in deren Rahmen dann der 
Vol lzug von vertraglichem property rights-Tausch stattfindet. Es bleibt dabei 
allerdings im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen im Ermessen der 
ursprüngl ichen property rights-Eigner, diese Rechte z u r ü c k z u n e h m e n oder 
anders zu verteilen. 

Fragt man nun nach den Bedingungen, unter denen property rights in der einen 
oder anderen Weise ausgestaltet werden (sollten), so wird bei effizienzorien
tierter Betrachtungsweise der Umgang mit property rights so vorzunehmen 
sein, d a ß er einen möglichst g roßen Beitrag zur Zielerreichung leistet und 
möglichst geringe Kosten verursacht. Erst wenn unterschiedliche property 
rights-Zuordnungen in Unternehmungen unterschiedlichen wirtschaftlichen 
Aufwand verursachen, stellt sich die Optimierungsfrage der Organisation 
wirtschaftlicher Ak t iv i t ä t en ; und alternative Ausgestaltungen von Mitarbeiter
beteiligungsrechten stellen verschiedene Organisationsalternativen dar. M a n 
wird also in Unternehmungen bei freiwilligen Umvertei lungen von property 
rights (übe r Bedingungen in vertraglichen Vereinbarungen und Ausgestaltun
gen des allgemeinen Rahmens zur A b w i c k l u n g dieser Vertragsbeziehungen) 
diejenige Form w ä h l e n , die unter sonst gleichen Bedingungen mit geringsten 
Kosten verbunden ist. D i e Wirkungen von Andersverteilungen aufgrund äuße 
ren Zwanges wird man an demselben Kr i te r ium zu messen haben. 

Fragenkomplexe der sinnvollen wirtschaftlichen Organisation sowohl auf 
volkswirtschaftlicher als auch auf betriebswirtschaftlicher Ebene sind hier 
angesprochen. E i n relativ neuer organisationstheoretischer Ansatz , der Trans
aktionskostenansatz, der mit dem property rights-Ansatz auf das engste ver
bunden ist, widmet sich diesem Problemkreis. Die Kosten organisatorischer 
Arrangements werden von Vertretern dieses Ansatzes als Transaktionskosten 
bezeichnet. Transaktionskosten werden dann als Kr i te r ium der Vorteilhaftig-
keit von Alternat iven der property rights-Verteilung zwischen Unterneh
mungseignern und gegen Entgelt beschäf t ig ten Arbei tnehmern anzusehen sein. 
Ausgehend von dem Referenzfall, d a ß die E i g e n t ü m e r der Unternehmung 
sämtl iche Teil-property rights innehaben (Unternehmung kapitalistischer Vor
stellung), sind die Mehr - oder Minder-Transaktionskosten bei abgeschwäch ten 
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( „ v e r d ü n n t e n " ) property rights festzustellen. Wichtig ist dabei, wer die pro
perty rights de facto, nicht nur de lege, innehat (Tietzel 1981: 215). A u ß e r d e m 
sind evtl. - abhäng ig von der zu treffenden Entscheidung und der Entschei
dungsebene - die Kosten der Rechtskonstituierung in die Transaktionskosten
analyse einzubeziehen (Wegehenkel 1980: 18f.). 

Transaktionskosten sind in unterschiedlichem Umfang entscheidungsrelevant. 3 

Sind staatliche Regelungen zur gesellschaftlichen property rights-Verteilung 
erlassen, so sind die damit verbundenen Kosten als sunk costs anzusehen, die 
für weitere Entscheidungen, insbesondere in Unternehmungen, bedeutungslos 
sind. Ebenso sind bereits angefallene Kosten der Err ichtung einer bestimmten 
Organisationsstruktur unerheblich, wenn vertragliche Einzelvereinbarungen 
getroffen werden müssen . Analoge Ü b e r l e g u n g e n sind anzustellen, wenn im 
Rahmen bereits bestehender Ver t räge ü b e r alternative Aufgabenabwicklungen 
zu entscheiden ist. Transaktionskosten sind also immer für verschiedene Ebe
nen zu ermitteln, wobei auf vorgelagerten Ebenen jeweils die Konsequenzen 
für die nachfolgenden Ebenen zu bedenken sind. Be i der Rechtskonstituierung 
sind beispielsweise die Folgen der Umvertei lung von property rights auf der 
Unternehmungsebene zu antizipieren und in einen G e s a m t k a l k ü l einzubezie
hen. 

.Um alle relevanten Auswirkungen unterschiedlicher organisatorischer A b w i c k 
lungen erfassen zu k ö n n e n , dürfen die Transaktionskosten nicht auf m o n e t ä r 
pewertbare Kostenbestandteile beschränk t bleiben, sondern müssen alle hinzu
nehmenden Nachteile enthalten. 4 D i e Erfassung dieser Kosten kann wegen der 

Zur Entscheidungsrelevanz verschiedener Teil-Transaktionskosten vgl. Michaelis 
(1985), S. 94-100. 
Vgl . zur Diskussion um den Transaktionskostenbegriff z . B . Picot (1982), S. 270f., 
Picot (1985), S. 224, Michaelis (1985), S. 78-93. Bei der Ermittlung der Transaktions
kosten reicht eine nur sehr vordergründige Betrachtung keineswegs aus. Es muß 
versucht werden, alle Auswirkungen der Verwirklichung der Organisationsalternati
ven zu berücksichtigen. Die Transaktionskosten einer Alternative können auch in der 
Nichtrealisierung von Vorteilen anderer Alternativen (Nachteile der betrachteten 
Alternativen) gesehen werden. Dies wird besonders deutlich bei Disincentivekosten. 
Disincentivekosten entstehen aufgrund des opportunistischen Verhaltens von Mitar
beitern - vgl. Windsperger (1983), S. 896 - , und fallen bei Andersgestaltung der 
Organisation eventuell in anderer Höhe oder auch gar nicht an. Wenn Schanz für eine 
umfassende Wirkungsanalyse von Verfassungsregelungen und für eine Einbeziehung 
der Nutzenkomponente plädiert, die die Transaktionskosten modifizieren soll - vgl. 
Schanz (1983), S. 269 - , so scheint ein zu enges Verständnis von Transaktionskosten 
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Schwierigkeit, alle Kostenelemente aufzudecken und sie zu quantifizieren oder 
einer qualitativen Bewertung zugänglich zu machen, mit erheblichen Proble
men verbunden sein. 

D ie Transaktionskosten auf Unternehmungsebene lassen sich entsprechend 
der zeitlichen Abfolge von Transaktionen aufteilen in Informationsbeschaf
fungskosten, Ver t r agsabsch lußkos ten , Durch führungs - und Kontrol lkosten 
(einschließlich Disincentive-Kosten) und eventuell Anpassungskosten. 5 

In der Literatur zur Transaktionskostentheorie wurden auf die H ö h e von 
Transaktionskosten wirkende Einf lußfak toren herausgearbeitet. 6 D i e Beg rün 
dung für die Notwendigkeit dieser weitergehenden Betrachtung der Einf luß
g r ö ß e n an dieser Stelle ergibt sich daraus, daß zwar property rights die 
prinzipiellen Mögl ichke i ten des Umgangs mit den erlangten Rechten determi
nieren, d a ß die ta tsächl iche R e c h t e a u s ü b u n g aber von weiteren Faktoren 
a b h ä n g t . Diese weiteren G r ö ß e n k ö n n e n korrigierend wirken, so d a ß eine 
property r igh t s -Verdünnung letztlich auch effizienzsteigernd wirken kann. 
Solche Faktoren werden durch den Bedingungsrahmen für die organisatorische 
A b w i c k l u n g von Unternehmungsaufgaben angegeben. Für die Transaktionsko
s t e n h ö h e sind danach Umweltfaktoren, die mit Humanfaktoren in Verbindung 
gebracht werden, verantwortlich. So sind bei hoher Komplex i t ä t und Dynamik 
der Aufgabenumwelt , die mit Hilfe entsprechender Informationsgewinnung 
tendenziell bewält igt werden k ö n n t e n , begrenzte individuelle Fäh igke i ten der 
Informationsgewinnung und -Verarbeitung für die T r a n s a k t i o n s k o s t e n h ö h e von 
Bedeutung. 

Wichtiger als dieser Bereich ist für die hier zu behandelnde Problematik eine 
andere Paarung von Umwel t - und Humanfaktoren: die Wettbewerbssituation 
in Verbindung mit nutzenmaximierendem Verhalten von Individuen. D ie 
These, d a ß Individuen die Maximierung ihres Nutzens erstreben, ist eine der 
zentralen Annahmen des property rights- bzw. Transaktionskostenansatzes. 

vorzuliegen; vgl. zur Angemessenheit der Bezeichnung Transaktions^as/e/i Michaelis 
(1985), S. 78f. 

5 Vg l . Windsperger (1983), S. 896, Eschenburg (1978), S. 19, Pethig (1975), S. 81 f., 
Teece (1981), S. 3, Picot (1982), S. 270, Picot (1985), S. 224, Michaelis (1985), 
S. 95-100, vgl. auch Coase (1978), S. 164. 
Vgl . insbesondere Williamson (1975), S. 20-24; zu einer ausführlichen Diskussion 
dieses Bedingungsrahmens vgl. Michaelis (1985), S. 101-173, Williamson/Ouchi 
(1981), S. 349, Ouchi (1980), S. 133, Blair/Kaserman (1983), S. 18-23; vgl. zu einer 
anderen Einteilung der Einflußgrößen Picot (1982), S. 271-273. 
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Was Personen im einzelnen als nutzenstiftend empfinden, ist abhäng ig von der 
Gestalt ihrer Zielfunktion und den Argumenten, die die Nutzenfunktion 
en thä l t (Weede 1984: 3; Schanz 1983: 266-68; Michaelis 1985: 119-32). Er fo lg
reiche Nutzenrealisierung der Vertragspartner kann für die jeweils andere 
Seite mit N u t z e n e i n b u ß e n einhergehen, die auch übe r die aus der legitimierten 
property rights-Zuordnung resultierenden Nu tzenmög l i chke i t en hinausgehen 
kann und oft wi rd , insbesondere wenn Kontrol lkosten prohibit iv hoch sind. Es 
w ä r e nun sicherlich wichtig, die Nutzenfunktionen von Vertragspartnern n ä h e r 
kennenzulernen, was auf die altbekannten Probleme s töß t . Sicherlich ist es 
aber nicht gerechtfertigt, den Inhalt von Nutzenfunktionen (sowohl von K a p i 
taleignern als auch von deren Vertragspartnern) lediglich in der Erz ie lung von 
quantifizierbaren G ü t e r n ( G e l d , Sach- und Dienstleistungen) zu sehen. 7 

Verhalten von Individuen ist also abhängig von deren Nutzenfunktionen, und 
Transaktionskosten sind u. a. abhängig von diesem Verhalten. Es liegt damit 
nahe zu versuchen, Verhalten von Vertragspartnern auch mit Hi l fe anderer 
Instrumente als der Verteilung von property rights zu steuern. In der letzten 
Zei t wird in diesem Zusammenhang in der Literatur besonders auf positive 
Auswirkungen der Schaffung eines Wertkonsenses hingewiesen, der eine ver
trauensvolle A t m o s p h ä r e herbei führ t . Werte k ö n n e n auf verschiedenen Ebe
nen geschaffen werden. Traditionen und das Erziehungs- und Bildungssystem 
k ö n n e n Werte auf gesamtgesellschaftlicher Ebene formen (Ouchi 1980: 137; 
1979: 838). Werte k ö n n e n aber auch für einzelne Subsysteme g r ö ß e r e r Systeme 
auftreten, so für Unternehmungen in ihrer Gesamtheit oder für Unterneh
mungsteile ( z . B . Divis ionen, Abtei lungen, Arbei tsgruppen) . 8 M a n kann in 
Unternehmungen also versuchen, eine Unternehmungskultur zu schaffen, die 
eine Ausr ichtung auf gemeinsame Werte bewirkt, um so dem potentiell schädi
genden Nutzenstreben weniger „gle ichger ichte ter" Individuen entgegenzuwir
ken. 

Neben dieser Mögl ichkei t der Verhaltenssteuerung, die instrumental einsetz
bar ist und dafür sorgt, d a ß durch die A r t der property rights-Verteilung 

7 Zur Diskussion über die Notwendigkeit eines realistischen Menschenbildes und die 
Kritik am Menschenbild der property rights-Theorie vgl. Riekhof (1984), S. 77-122. 

8 Solche durch gemeinschaftliche Wertvorstellungen verbundene Gruppenmitglieder 
nennt Ouchi „Clan"; vgl. Ouchi (1979), S.838; vgl. außerdem Ouchi (1980), Ouchi 
Jaeger (1978), Ouchi/Johnson (1978), Wilkins/Ouchi (1983), Williamson/Ouchi 
(1981), ähnlich Arrow (1969), S. 62. Zur Bedeutung einer Unternehmungskultur vgl. 
auch Heinen (1985). 
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prinzipiell mögl iche Verha l t enssp ie l r äume nicht extensiv genutzt werden, wird 
eigeninteressiertes nutzenmaximierendes Verhalten durch eine U m w e l t g r ö ß e , 
die Wet tbewerbs in tens i t ä t , bestimmt. Intensiver Wettbewerb kann einen star
ken disziplinierenden Einf luß auf persön l ichen Einsatz, Leistungswillen und 
Motivat ion der Mitarbeiter ausüben (Böbe l 1978: 381 f.). In Situationen gering 
ausgepräg ten Wettbewerbs kann d i sk re t ionäres Verhalten wegen nicht vorhan
dener Alternativen eher praktiziert werden, als wenn der Wettbewerb intensiv 
w ä r e . 9 

Zusammenfassend kann das Entstehen von Transaktionskosten erst dann 
sinnvoll e rk lä r t werden, wenn die property rights-Verteilungen insbesondere 
unter der Einbeziehung der Wettbewerbssituation und der a u ß e r h a l b der 
expliziten property rights-Verteilung erreichten bzw. erreichbaren Verhaltens
steuerung 1 0 , etwa übe r die Schaffung von Werten, betrachtet werden. Hohe 
Transaktionskosten sind danach zu erwarten, wenn property,rights stark abge
schwächt (ve rdünn t , wenig konzentriert) sind, der Wettbewerb schwach ist und 
Instrumente zur Verhaltenssteuerung bei gegebenen property rights nicht 
eingesetzt werden bzw. sich (noch) nicht ausgewirkt haben. Umgekehrt werden 
Ineffizienzen vermutlich nicht auftreten, wenn property rights beim E igen tü 
mer konzentriert sind, hoher Wettbewerbsdruck herrscht und beispielsweise 
gemeinsame Wertorientierungen vorhanden sind. Hoher Wettbewerbsdruck 
und vorhandene gemeinsame Werte k ö n n e n auch dazu beitragen, das Transak
tionskostenpotential stark abgeschwäch te r property rights nicht wirksam wer
den zu lassen, die P r imärwi rkungen aus v e r d ü n n t e n property rights abzuschwä
chen bzw. ü b e r z u k o m p e n s i e r e n , indem etwa Kontrol le überflüssig wird und 
zusätzl iche Leistungsanreize ausgelöst werden. 

Nachdem der property rights-theoretische Hintergrund aufgezeigt ist, ist zu
nächst zu fragen, auf welchen Ebenen von property rights-Zuordnungen ver
schiedene Formen der Mitarbeiterbeteiligung ansetzen und welche Teil-pro-
perty rights jeweils betroffen sind. Mitbest immung aufgrund gesetzlicher Vor
schriften betrifft die gesellschaftliche Verteilung von property rights. Die 
Analyse ihrer wirtschaftlichen Auswirkungen ist am weitestreichenden anzule
gen. Mitbest immung auf freiwilliger Basis wird sich im wesentlichen im Bereich 
allgemeiner Regeln des Leistungsvollzugs, d. h. bei der Gestaltung der Organi-

Vgl. Leibenstein (1980), S. 207 u. S. 233; zum Zusammenhang von Wettbewerbsin
tensität und Kostenhöhe vgl. auch Picot (1984a), S. 152-158. 

1,1 Auch property rights stellen Anreize dar und beeinflussen Verhalten; vgl. Furubotn/ 
Pejovich (1972), S. 1139. 
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sationsstruktur, abspielen. Einzelvertragliche Vereinbarungen zur Mi tbes t im
mung sind zwar nicht ausgeschlossen, müssen sich jedoch der aufbau- und 
ablauforganisatorischen Struktur anpassen. D i e Schwierigkeit einer transak-
tionskostentheoretischen Analyse freiwilliger Mitbest immung besteht dar in , 
d a ß neben den aufgeführten Einf lußfak toren auch die A r t der abgeschlossenen 
E inze lve r t r äge im Zusammenhang mit den Transaktionskosten organisations
struktureller M a ß n a h m e n bedeutungsvoll sind. Fü r die Beurtei lung von be
trieblicher Entscheidungsteilhabe kann es nicht unerheblich sein, ob z . B . ein 
Arbeitsvertrag mehr oder weniger spezifiziert ist . 1 1 

Mitbest immung betrifft die Mi twi rkung von Mitarbeitern bei Entscheidungen 
in Unternehmungen. Sie bezieht sich damit auf die aufgeführ ten Rechte (1) 
und (2), die das Koordinationsrecht ausmachen. Mitbest immung bedeutet also 
A b s c h w ä c h u n g des Koordinationsrechts des oder der E i g e n t ü m e r der Unter
nehmung und teilweise Übe r l a s sung dieses Rechts an Arbei tnehmer . 
W ä h r e n d eine Erfolgsbeteiligung der Mitarbei ter eindeutig das Recht auf 
Aneignung des Erfolgs betrifft, ist die Kapitalbeteil igung den drei Rechteberei
chen nicht zweifelsfrei zuordenbar. Beteiligungen am Eigenkapi tal k ö n n e n 
unterschiedliche Formen annehmen; die Grenzen zum Fremdkapital sind nicht 
immer klar erkennbar. Tendenziell erlangen am Eigenkapital beteiligte Mi ta r 
beiter aber dieselben Rechte (Koordinationsrecht, Erfolgsaneignungsrecht, 
V e r ä u ß e r u n g s r e c h t der Kapitalanteile) wie alle anderen E i g e n t ü m e r der U n 
ternehmung. A m Eigenkapital beteiligte Mitarbeiter schlüpfen zusätzl ich zu 
ihrer Arbei tnehmerrol le in die E i g e n t ü m e r r o l l e . Vor einer solchen Beteil igung 
sind deren Transaktionskostenkonsequenzen von den bisherigen E i g e n t ü m e r n 
zu bedenken. Selbs tvers tändl ich k ö n n e n auch verschiedene Formen der Mi ta r 
beiterbeteiligung gepoolt auftreten, was aus T r a n s a k t i o n s k o s t e n g r ü n d e n auch 
sinnvoll sein kann, weil verschiedene property rights-Gestaltungen eventuell 
erst im Verbund ihre volle Wirkung entfalten. 

11 Die Kostenträchtigkeit von Verhalten der Vertragspartner wird auch in der Agency-
(Agenten-)Theorie thematisiert; vgl. zur diesbezüglichen Parallele zwischen Agenten-
theorie und Transaktionskostentheorie Williamson (1983), S. 355. Agent ist derjenige 
Vertragspartner, der im Rahmen der vertraglichen Beziehung Geschäfte für den 
Auftraggeber (den Prinzipal) besorgen soll. Fama/Jensen (1983), S. 327, beschreiben 
solche Agency-Probleme treffend so: „Agency problems arise because contracts are 
not costlessly written and enforced. Agency costs include the costs of structuring, 
monitoring, and bonding a set of contracts among agents with conflicting interests, 
plus the residual loss incurred because the cost of full enforcement of contracts 
exceeds the benefits". Vgl . zur Agententheorie außerdem Ross (1973), Jensen/ 
Meckling (1976), Reynolds (1976), Fama (1980), Grossman/Hart (1983). 
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3. Transaktionskostenkonsequenzen verschiedener 
Mitarbeiterbeteiligungsrechte 

E i n Bl ick in die einschlägige wirtschaftswissenschaftliche Literatur zeigt, d a ß 
systematische Abhandlungen über Mitarbeiterbeteiligung im Rahmen eines 
Gesamtkonzepts eher selten sind. Unter dem Problembereich Mitbest immung 
wird meistens sehr ausgiebig die kodifizierte Mitbest immung abgehandelt; das 
Bundesverfassungsgerichtsurteil ü b e r das Mitbestimmungsgesetz von 1976, in 
dem die Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz e rör te r t und bestät igt w i rd , hat 
hierzu weiteren Diskussionsstoff geliefert. Freiwill ige Beteil igung von Mi ta r 
beitern an Entscheidungen wird bei der Diskussion.von Mitbest immung kaum 
thematisiert. 1 2 A u c h freiwillige Mitbest immung bedeutet jedoch eine potentiell 
kos ten t räch t ige V e r d ü n n u n g von property rights, und die A b s c h w ä c h u n g 
nimmt zu, je mehr die Rechte auf verschiedene Nutzer verteilt sind (Tietzel 
1981: 215). Im folgenden soll zunächs t die freiwillige und dann die gesetzlich 
vorgeschriebene Mitbest immung unter property rights-Gesichtspunkten disku
tiert werden. Dabe i wird der in j ü n g e r e r Zeit intensiver e r ö r t e r t e Aspekt 
unternehmungsspezifischer Humankapitalinvesti t ionen zunächs t ve rnach läs 
sigt, um den Stand der bisher gängigen Diskussion aufzuzeigen (3.1 und 3.2). 
Diese E i n s c h r ä n k u n g wird in Abschnit t 3.3 aufgegeben. Danach werden Fra
gen der Erfolgs- und Kapitalbeteil igung kurz angesprochen (3.4 und 3.5). Das 
Hauptgewicht wird bei der Diskussion freiwilliger und gesetzlich vorgeschrie
bener Mitbest immung liegen. 

3.1. Freiwil l ig e i n g e r ä u m t e Mitbestimmungsrechte 

D e r Fragenkomplex freiwillig e i n z u r ä u m e n d e r bzw. e i n g e r ä u m t e r Mitbes t im
mungsrechte wird in der Organisationstheorie, speziell im sogenannten situati
ven Ansatz , im wesentlichen als eine der Strukturvariablen, nämlich als Vertei
lung von Entscheidungsrechten in der Unternehmung, betrachtet. Hierunter 
sind zwei Aspekte z u s a m m e n g e f a ß t , nämlich die Entscheidungsdelegation und 
die Entscheidungspartizipation (Picot 1984: 122-24). A u ß e r d e m kann die 
Beteil igung von Mitarbeitern in Gremien vorgesehen werden. 

1 2 Dies gilt allerdings z. B . nicht für Schanz (1985) und Furubotn (1986). 
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3.1.1. Entscheidungsdelegation 

Delegation von Entscheidungsrechten bedeutet Ü b e r t r a g u n g von Entschei
dungskompetenzen von der obersten Ebene organisatorischer Einhei ten an 
nachgelagerte Ebenen. Sie erfaßt die vertikale Autonomie und damit den 
Ermessensspielraum untergeordneter Stellen (Hi l l /Feh lbaum/Ul r i ch 1981 : 
224f.) . Entscheidungsdelegation kann aus verschiedenen G r ü n d e n sinnvoll 
sein. Z u n ä c h s t kann Delegation sogar zwingend erforderlich sein, wenn etwa in 
Publikumsaktiengesellschaften wegen mangelnder Mögl ichke i ten der E i g e n t ü 
mer, die Unternehmung zu führen , Manager eingestellt werden müssen (Picot/ 
Michael is 1984: 256). Delegation kann allgemein zu einer kapaz i t ä t smäß igen 
Entlastung h ö h e r e r Ebenen führen , die gerade bei g r o ß e n Unternehmungen 
bedeutungsvoll ist. D ie Qua l i t ä t der Entscheidungen kann zunehmen, weil die 
Entscheidungen nun von besser und p r o b l e m n ä h e r Informierten getroffen 
werden. D i e Entscheidungsfindung kann auch schneller vonstatten gehen, weil 
weniger Instanzen beteiligt sind. D i e Zuordnung von Entscheidungskompeten
zen kann individuell positiv bewertet werden und Motivat ionswirkungen zei
gen, falls der D e l e g a t i o n s e m p f ä n g e r nicht übe r fo rde r t wird . Al lerd ings besteht 
auch die Gefahr von Suboptimierung (Picot 1984: 123; H i l l /Feh lbaum/Ul r i ch 
1981: 232f.) . Welcher Delegationsgrad (Grad der Entscheidungsdezentralisie
rung) realisiert wi rd , ist abhäng ig von der A r t der zu lö senden Sachaufgaben 
(Picot 1984: 138-44). 

Nichtausnutzung der genannten Vorteile w ü r d e die Organisation unnö t ig ver
teuern, d . h . vermeidbare Transaktionskosten verursachen. Ü b e r l a s s u n g von 
Entscheidungskompetenzen bedeutet aber bei mangelnden Mögl i chke i t en oder 
Kos ten in tens i t ä t der Kontrol le auch Eröffnung von Sp ie l r äumen für Nutzenan
eignung der De l ega t i onsempfänge r und damit T ransak t ionskos t en t r äch t igke i t , 
was für die managergeleitete Unternehmung besonders augenfäl l ig wird und in 
der Literatur zu intensiven Diskussionen A n l a ß gegeben hat . 1 3 H ie r könn ten 
die^angeführ ten Korrek t ive , wie intensiver Wettbewerb auf Arbei ts - , Kapi ta l -
und G ü t e r m ä r k t e n , Ausgestaltung der Arbe i t sve r t r äge , Schaffung gemeinsa
mer Wertorientierung und eventuell Einsatz weiterer Mitarbeiterbeteiligungs
instrumente, wie Erfolgs- und Kapitalbeteil igung, gegensteuern. E ine umfas
sende Transaktionskostenanalyse, die allerdings den genannten E insch ränkun
gen unterliegt, kann im Prinzip solche Fragen der property r igh t s -Über t r agung 
unter wirtschaftlichen Effizienzaspekten beantworten. 

1 3 Vgl . insbesondere Berle/Means (1968), Ridder-Aab (1980), Steinmann/Schreyögg/ 
Dütthorn (1983), Picot/Michaelis (1984), Steinmann/Schreyögg (1984). 
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3.1.2. Entscheidungspartizipation 

Partizipation liegt vor, wenn Stelleninhaber an der Willensbildung einer hierar
chisch h ö h e r e n Ebene teilhaben. A u s g e p r ä g t e Partizipation bedeutet eine hohe 
Verquickung hierarchischer Schichten bei der Entscheidungsfindung. Entschei
dungsrechte werden hierbei nicht vol lkommen ü b e r t r a g e n , jedoch entspre
chend dem Grad der Partizipation abgestuft über lassen . Mögl iche Formen 
lassen sich anhand eines Kont inuums darstellen, das von der Einbeziehung in 
den entscheidungsvorbereitenden In fo rma t ionsp rozeß ü b e r A n h ö r u n g s - , Bera-
tungs-, Mitentscheidungs- und Vetorechte bis zur Selbstabstimmung in autono
men Arbeitsgruppen reicht (Ul r i ch /F lur i 1984: 204; Hi l l /Feh lbaum/Ul r i ch 1981: 
240-51, 262) und eine zunehmende Intens i tä t der Mitwirkungsrechte an
zeigt. 

Entscheidungspartizipation kann ähnl iche Auswirkungen haben wie die Dele
gation von Entscheidungen, zusätzl ich k ö n n e n Informat ionsf lüsse vereinfacht 
stattfinden und soziale Beziehungen verbessert werden. Neben diesen Vortei
len k ö n n e n Nachteile aus eventuell langwierigen und deshalb kostenintensiven 
Entscheidungsprozessen resultieren und Verantwortlichkeiten eventuell nicht 
mehr eindeutig zugeordnet werden (Picot 1983: 124; Hi l l /Feh lbaum/Ulr ich 
1981: 260f.) . A u c h der im Sinne möglichst organisations-(transaktions-)kosten-
günst iger Aufgabener fü l lung angemessene Partizipationsgrad hängt wiederum 
von der A u s p r ä g u n g der Aufgabenmerkmale ab. E r ist unter Kostengesichts
punkten zu best immen. 1 4 D ie auch bei der Delegation diskutierten weiteren 
Einf lußgrößen wirken in gleicher Weise auf Transaktionskosten bei unter
schiedlichem Partizipationsgrad ein. 

3.1.3. Indirekte Arbe i tnehmer-Mi twirkung 

Die genannten Formen einer direkten Partizipation auf freiwilliger Basis 
k ö n n e n auch durch indirekte Mitbest immung auf Unternehmungsebene er
gänzt werden und sich auch auf Fragen, die die Arbeitssituation betreffen, 

14 Bei vorgegebener Aufgabe müssen für unterschiedliche Partizipationsgrade die mit 
dem Partizipationsgrad variablen Kosten betrachtet werden. Sie ergeben sich als 
Summe aus den Kosten, die aus der jeweiligen graduellen Beteiligung und Nichtbetei-
ligung resultieren (Konsensbildungs- bzw. Dissensfolgekosten). Das Minimum der 
aggregierten Kostenkurve determiniert den optimalen Partizipationsgrad. Vgl . zu 
einer solchen Analyse in verwandtem Zusammenhang Picot (1976), zur grundsätzli
chen Vorgehensweise auch Buchanan/Tullock (1974). 
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beziehen. Z u denken wäre hier an die Vertretung des einzelnen Mitarbeiters 
durch gewähl te R e p r ä s e n t a n t e n in Gremien (Schanz 1985: 122), wobei die 
Mitwirkungsrechte hier ähnl ich wie bei direkter Partizipation unterschiedlich 
intensiv sein k ö n n t e n . A u c h für diese A r t der Mitbest immung m u ß versucht 
werden, die Transaktionskosten zu bestimmen. A u c h diese F o r m der M i tbe 
stimmung kann zusätzl iche erfolgswirksame Effekte aufweisen, weil u. a. even
tuell Informationsprozesse erleichtert, die Entstehung gegenseitigen Vertrau
ens geförder t und zusätzl iche Anre ize zu sorgfält iger Aufgabene r fü l lung ge
schaffen werden. 1 5 Diese mögl ichen Vorteile sind wiederum den mögl ichen 
Nachteilen g e g e n ü b e r z u s t e l l e n . 1 6 

B e i indirekter Beteiligung ergeben sich allerdings mögl icherweise Probleme 
aus der Tatsache, d a ß die Gesamtheit der Mitarbeiter oder Teilmengen sich 
durch M a n d a t s t r ä g e r vertreten lassen m ü s s e n , die auf irgendeine Weise auszu
wählen sind. A u c h die Vertreter werden versuchen, eigenen Nutzen zu meh
ren, eventuell auch zu Lasten derjenigen, die sie beauftragt haben. 1 7 H i n z u 
kommt, d a ß A r b e i t n e h m e r r e p r ä s e n t a n t e n die Interessen der Arbei tnehmer
schaft eventuell nicht erkennen oder falsch wahrnehmen (Hentze/Brose 1985: 
77). War es das Z i e l der Unternehmungsleitung, ihre eigene Informationsver
sorgung zu verbessern, so wird dies unter U m s t ä n d e n wegen der Informations
filterung nicht im beabsichtigten Umfang erreicht. 

A l s Zwischenergebnis läßt sich festhalten, daß die Effizienz von Mitbes t im
mungsregelungen in Unternehmungen s i tua t ionsabhängig ist. D i e Variablen 
der Organisationsstruktur, zu denen die Verteilung von Entscheidungsrechten 
zu zäh len ist, müssen mit den Bedingungen der organisatorischen Gestaltung 
korrespondieren. D e r Bedingungsrahmen ist mit Hilfe der Merkma le der 
Sachaufgaben beschreibbar. D i e a u f g a b e n a n g e p a ß t e ist damit die effiziente 
Mitbestimmungsregelung. Unterschiedliche Aufgabenstrukturen in verschie
denen Unternehmungen müssen dann unter Effizienzaspekten zu unterschied
lichen Mitbestimmungsregelungen führen. Wandeln sich Aufgabenstrukturen 
im Zeitablauf, so m u ß die Entscheidungsrechtsverteilung ve rände r t werden. 

'• Zur Interpretation von property rights als Gratifikationspotentiale vgl. Riekhof 
(1984), S. 124-128, Schanz (1982), S. 10f. 

1 6 Vgl . hierzu auch die Diskussion bei Heinen (1969), S. 83-85. Heinen weist auch 
darauf hin, daß verstärkte Mitbestimmung mit einer Zunahme der Unternehmungsri
siken verbunden sein kann; vgl. Heinen (1969), S. 84. 

1 7 Vgl . z . B . Furubotn (1982), S. 232f. Zu den Wirkungsweisen indirekter Entschei
dungsbeteiligung vgl. Picot (1977), S. 149-151; vgl. auch Kirsch (1974), S. 225-261. 
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D i e Mögl ichkei t , Mitbest immung aufgabengerecht zu gestalten, was auch 
bedeutet, sie zu variieren, ist von der dispositiven Handhabung in der Unter
nehmung abhängig . Vor diesem Hintergrund wird im nächs ten Abschnit t die 
Problematik gesetzlich geregelter Mitbest immung zu diskutieren sein. 

3.2. Gesetzliche Mitbest immung 

Wenn in realen Gesellschaftssystemen property rights individuell zugeordnet, 
teilbar und ü b e r t r a g b a r sind, interpersonelle Umverteilungen entsprechend 
den Nu tzenschä tzungen also möglich sind, m ü ß t e n sich allokationseffiziente 
property rights-Verteilungen ergeben. Weshalb sollten unter diesen U m s t ä n 
den - immer unter dem Aspekt der Allokationseffizienz argumentiert - staatli
che Eingriffe zur V e r ä n d e r u n g der Situation vorgenommen werden? Jede 
Unternehmung (bzw. deren R e p r ä s e n t a n t e n ) kann im Prinzip Mitbest immung 
( sach- )aufgabenangepaß t gestalten und wird dies tun, wenn sie entsprechend 
dem Rationalprinzip entscheidet, wozu sie um so mehr gezwungen ist, je 
s tä rker der Wettbewerb auf dem G ü t e r m a r k t ist, auf dem sie agiert. Das 
sinnvolle M a ß an Mitbest immung zu verwirkl ichen, kann so auch zur Ü b e r l e 
bensfrage werden, insbesondere wenn sich die Unternehmung in internationa
ler Konkurrenz befindet. Mögl icherweise führen staatliche Reglementierungen 
gerade dazu, daß effiziente Lösungen verhindert werden. In diese Richtung 
zielt die von property rights-Theoretikern vorgebrachte K r i t i k . 1 8 

A u c h und gerade in der Bundesrepublik Deutschland existieren kodifizierte 
Mitbestimmungsregelungen, die z . T . relativ stark detailliert sind und die 
Rechte im einzelnen festlegen. 1 9 Die Bestimmungen sind im Montanmitbestim
mungsgesetz von 1951, im Betriebsverfassungsgesetz von 1952, das 1972 novel
liert wurde, und im sogenannten Mitbestimmungsgesetz von 1976 enthalten (zu 
einem Überb l ick vgl. Chmielewicz 1980), die unterschiedliche Anwendungsfel
der betreffen und Regelungen z . T . unterschiedlicher A r t beinhalten und 
Mitbest immung unterschiedlichen Grades vorschreiben. In diesen Gesetzen 
sind einige Bestimmungen übe r individuelle (direkte) Rechte der Arbei tneh-

l s Diese Kritik wird allerdings in neuesten Stellungnahmen differenzierter gesehen; 
Anlaß dazu hat insbesondere der in diesem Abschnitt noch nicht berücksichtigte 
Aspekt der Konsequenzen transaktionsspezifischer Investitionen gegeben. 

w Statt Mitbestimmungsrechte detailliert zu kodifizieren, hätte auch eine Rahmenge
setzgebung geschaffen werden können, die von den Partnern des Arbeitsmarktes 
auszufüllen gewesen wäre; vgl. zu einem Vergleich dieser grundsätzlichen Vorgehens
weisen Goldberg/Wolff (1981), S. 106-128. 



98 IV. Zur ökonomischen Analyse von Mitarbeiterbeteiligungsrechten 

mer (z. B . Rechte bei V e r ä n d e r u n g des Arbeitsbereiches, Recht auf Einsicht in 
die Personalakte) und indirekte Mitbestimmungsrechte enthalten. D i e indirek
ten Rechte beziehen sich auf die Mi twi rkung des Betriebsrats und der Jugend
vertretung (soziale, personelle und wirtschaftliche Angelegenheiten) und auf 
die Vertretung von Arbei tnehmern im Aufsichtsrat und im Vorstand (Nieden-
hoff 1977: 27). Das Schwergewicht liegt also bei der Betei l igung von Arbe i t 
nehmern ü b e r deren Vertreter. 

Pejovich weist eindringlich darauf hin, daß gesetzliche Mitbes t immung die 
Vertragsfreiheit einengt. Sie kann deshalb effiziente Verhandlungsergebnisse 
verhindern. Gesetzliche Mitbest immung schreibt die Organisation ö k o n o m i 
scher Ak t iv i t ä t en teilweise vor und beschneidet die Freiheit , die güns t igs te 
Organisationsform zu wäh len . Sinnvolle, d. h. zielentsprechende, Organisa
tionsalternativen k ö n n e n damit eventuell nicht realisiert werden. „The fact 
that codetermination has not emerged on a nation wide scale out of voluntary 
contractual arrangements means that it is a costly (inefficient) form of econo
mic organization, that it could not survive competition against other contrac
tual arrangements, and that it could be brought into existence only by govern
ment , f i a t " \ 2 0 

Pejovich befürchte t , d aß Mitbestimmungsgesetze durchgesetzt werden, ohne 
die Auswirkungen genau zu bedenken. Positive Folgen schließt er zwar nicht 
aus, hält sie aber für unwahrscheinlich (Pejovich 1978: 20). A u s der Verwässe-
rung von property rights bei den Eignern der Unternehmung sind nach seiner 
Ansicht vielmehr mehrere Negativkonsequenzen zu erwarten 2 1 , die auch aus 
volkswirtschaftlicher Sicht bedenklich sind. D i e Träger des Gesamtrisikos in 
der Unternehmung sind nicht mehr in der Lage, frei und unabhäng ig Entschei
dungen zu treffen, die im wesentlichen sie tangieren. D i e Rol le der Erzie lung 
von Gewinnen für die Ressourcenlenkung wird nicht ausreichend gewürdig t . 
Arbei tnehmer und Unternehmungseigner gehen von verschiedenen Planungs
horizonten aus und weisen unterschiedliche Risikoneigungen auf, woraus sich 
ein Konfl iktpotential ergeben kann, das die Bereitsteller des Risikokapitals 
nicht mehr zu ihren Gunsten auflösen k ö n n e n ; auf diese Weise können 
Arbei tnehmer ihre Nutzenmaximierungsvorstellungen einbringen und eventu-

2 0 Pejovich (1978), S. 18, ähnlich Furubotn (1981), S. 705, Jensen/Meckling (1979). 
S. 473. 

2 1 Vgl . Pejovich (1978), S. 18-20. Zu intensiv begründeten Bedenken mit tendenziell 
ähnlichen Ergebnissen vgl. von Weizsäcker (1984), S. 146-151. 
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ell durchsetzen. A u ß e r d e m wird die Befürch tung g e ä u ß e r t , d a ß infolge von 
Mitbest immung höhe re L ö h n e durchgesetzt werden k ö n n t e n mit une rwünsch
ten gesamtwirtschaftlichen Folgen (Gallaway 1978: 186f.), obwohl zuneh
mende Mitbest immung, wenn sie als Argument in Nutzenfunktionen von 
Arbei tnehmern vorkommt, potentiell lohnsenkende Effekte aufweisen m ü ß t e , 
denn der Nutzen könn te konstant bleiben, wenn Nutzen aus m o n e t ä r e m 
Einkommen durch Nutzen aus Mitbest immung substituiert w ü r d e (Furubotn 
1982: 229; von Weizsäcker 1984: 147f.). D a r ü b e r hinaus ist nach Furubotn zu 
befürch ten , d a ß weitere Staatseingriffe folgen und das Investitionsvolumen 
mitbestimmter Unternehmungen absinkt (Furubotn 1982a: 178). Die Wurzel 
der beschriebenen Probleme stellt die transaktionskostenverursachende Nut
zenaneignung von Arbeitnehmervertragspartnern g e g e n ü b e r einer Situation 
u n v e r d ü n n t e r property rights dar, die gesetzlich zugestanden wird , aber auch 
d a r ü b e r hinausgehen kann. 

Kr i t iker dieser skeptischen Position von property rights-Theoretikern heben 
hervor, d a ß das Einf lußpoten t ia l der Mitarbeiter aufgrund der Mitbest im
mungsgesetze nicht überschätz t werden soll te 2 2 und d a ß Mitbest immung auch 
positive Wirkungen haben kann (Riekhof 1984: 154-58; Nutzinger 1982: 38). 
Bisher haben Vertreter der property rights-Theorie keinen empirischen Beweis 
für die Ineffizienz von Mitbest immung vorgelegt. D ie Ergebnisse empirischer 
Unternehmungen sind zwar undeutlich und voneinander abweichend, tenden
ziell wird durch die empirische Forschung jedoch eher eine Steigerung der 
Effizienz bei Partizipation festgestellt 2 3 und gezeigt, d a ß der inhaltliche Einf luß 
der Arbei tnehmer durch das Mitbestimmungsgesetz von 1976 faktisch von eher 
geringer Bedeutung ist (Picot 1981: 169; Steinmann/Gerum 1980). Al lerdings 
sind mit diesen Ergebnissen, so erstaunlich sie sich zunächs t im Licht der 
Aussagen einiger property rights-Theoretiker darstellen, die skeptischen The-

" Die Mitbestimmungsgesetzgebung setzt nach Meinung von z . B . Gerum bei der 
Informationsversorgung des Aufsichts- und Betriebsrates an und hat dort ihr Schwer
gewicht; vgl. Gerum (1985), S. 747. Vgl . zu den Informationsrechten von Betriebsrä
ten und dem Informationsverhalten der Geschäftsleitungen deutscher Unternehmun
gen Staehle/Osterloh (1985). Auf die (offensichtliche) Wichtigkeit, die Stärke der 
übergegangenen Rechte (Parität, Unter- bzw. Überparität) in die Analyse einzubezie-
hen, weisen auch Dorow/Weiermair (1984), S. 217, hin. 

: ' Vgl . hierzu und zu einem Überblick über empirische Untersuchungen zu dieser Frage 
Kraft (1984), S. 41 f. und S. 48-51, Witte (1980), Witte (1982), Kirsch/Scholl (1983). 
Zu einer sehr umfänglichen empirischen Untersuchung über Auswirkungen der 
Mitbestimmung vgl. Kirsch/Scholl/Paul (1984). 
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sen noch nicht widerlegt. Weitere tiefgreifende empirische Arbe i t ist notwen
dig. Untersuchungen m ü ß t e n auch den Aspek t mögl icher V e r ä n d e r u n g e n auf 
G ü t e r - , Kap i ta l - und A r b e i t s m ä r k t e n und eventuell v e r ä n d e r t e Handhabung 
nicht durch gesetzliche Mitbest immung b e r ü h r t e r Instrumentarien be rücks ich 
tigen. Mögl icherweise wird Mitbest immung auch dort gesetzlich geregelt, wo 
sie ohnehin freiwillig e ingeführt worden w ä r e , stellt also nur eine Substitution 
für freiwillige Regelungen dar. In diesem Fal l wä ren positive Gesamtwirkun
gen nicht verwunderlich. Ebenso wäre eine b loße Konservierung schon beste
hender property rights-Verteilungen durch gesetzliche Vorschriften zu beurtei
len. 

Bezügl ich eines Punktes scheint Skepsis g e g e n ü b e r gesetzlicher Mitbes t im
mung besonders angebracht: D i e A r t des Instrumenteneinsatzes zur Verwi rk l i 
chung sinnvoller organisatorischer Arrangements hängt von den situativen 
Faktoren ab. Gesetze gelten generell ohne Bezug auf den Bedingungsrahmen, 
in dem Organisation vollzogen werden m u ß . A u f die Eigenheiten von Unter
nehmungen und die dort zu erfül lenden Aufgaben k ö n n e n gesetzliche Regelun
gen nicht eingehen (Kraft 1984: 40). G e g e n ü b e r freiwilligen Regelungen 
scheinen sie hier einen erheblichen Nachtei l aufzuweisen, weil O p t i m a l l ö s u n 
gen vor dem speziellen Hintergrund jeder Unternehmung und den dort abzu
wickelnden Sachaufgaben abzuleiten sind. Noch schwerer wiegt, d a ß organisa
torische Rahmenbedingungen a u ß e r h a l b der Mitbestimmungsgesetzgebung 
sich v e r ä n d e r n k ö n n e n und oft werden, und d a ß zweckgerechte Anpassungen 
bei gesetzlicher Mitbest immung eventuell unmögl ich werden. B e i effizienz
orientiertem (auch internationalem) Wettbewerb k ö n n t e dies letztlich zum 
Untergang der Unternehmung und damit zum Verlust der - v o r d e r g r ü n d i g 
gesehen - besonders begüns t ig ten Arbe i t sp lä tze führen. 
D e r Hinweis darauf, daß gesetzliche Mitbest immung eventuell keine negativen 
Effizienzwirkungen aufweist, kann jedoch auf keinen Fall der Argumentat ion 
von property rights-Theoretikern entgegengehalten werden. Denn wenn sich 
gesetzliche Mitbest immung eventuell sogar positiv auswirkt, hä t t e diese Mitbe
stimmung doch im Prinzip freiwillig eingeführt werden k ö n n e n . H ie r wird 
gelegentlich der Eindruck erweckt, als hä t ten die Unternehmungen durch 
gesetzliche Bestimmungen erst zu ihrem Glück (wirtschaftlicher Erfolg) ge
zwungen werden müssen und als sei die Harmonie (oder zumindest Indiffe
renz) der Mitarbeiter- und Unternehmungseignerziele nur nicht erkannt wor
den . 2 4 

2 4 Unangemessen hierzu etwa Nutzinger (1982a), S. 63 ff. 
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Lassen sich also aus wirtschaftlicher Sicht keine guten G r ü n d e für die gesetzli
che Einführung der Mitbest immung aufzeigen? M a n m ü ß t e , um eine Antwort 
zu finden, nach den Bedingungen fragen, unter denen die V e r ä n d e r u n g von 
property rights durch staatliche Normsetzung vernünft ig erscheint. Dieser 
Frage kann hier nicht umfassend nachgegangen werden. E s kann aber, wie 
eingangs ausgeführ t , zur Beurtei lung der Effizienz staatlicher Akt iv i t ä ten 
ebenfalls das Transaktionskostenkriterium herangezogen werden (vgl. auch 
Riekhof 1984: 152f.), das die Theorie selbst nahelegt. 

Selbs tvers tändl ich sind auch Arbei tnehmer mit property rights ausgestattet, 
nämlich mit property rights an ihrer Arbeitskraft , die sie möglichst nutzbrin
gend verwerten wollen. Arbei tnehmer k ö n n t e n die Ü b e r l a s s u n g von Rechten, 
die bisher Risikokapitaleignern exklusiv zugeordnet waren, als so dringlich 
ansehen, d a ß sie hierin eine wesentliche Komponente des Verwertungserfolgs 
ihrer Arbeitskraft sehen, die anderweitig nicht befriedigend kompensiert wer
den kann. O b diese Annahme realistisch ist, sei dahingestellt. Sie k ö n n t e z. B . 
überprüf t werden, wenn untersucht w ü r d e , ob Arbei tnehmer bereit w ä r e n , 
zugunsten des Mitbestimmungsrechts auf Teile des Lohns zu verzichten. 

A u c h die Transaktionskosten der Arbei tnehmer sind in Analysen auf gesamt
wirtschaftlicher Ebene zu berücks ich t igen . D i e Transaktionskosten der indivi
duellen und freiwilligen Vereinbarung und Umsetzung von Arbeitnehmer-
Teilhabe k ö n n e n so hoch werden, d a ß sie den empfundenen Mitbestimmungs
vorteil zunichte machen w ü r d e n . A u c h auf Arbeitgeberseite k ö n n e n die Trans
aktionskosten der Aushandlung von Mitbest immung recht hoch sein, so d a ß 
eventuell grundsätzl ich bestehende Mitbestimmungsvorteile nicht genutzt wer
den. Für_die Bundesrepublik Deutschland haben erste Analysen zu Auswi r 
kungen des Mitbestimmungsgesetzes von 1976 allerdings eher eine Fluchtbewe
gung aus der Mitbest immung gezeigt (Oechsler 1985: 105), was nicht für eine 
Einsparung von Transaktionskosten auf Arbeitgeberseite aufgrund der gesetz
lichen Mitbestimmungsregelung spricht. 

Dasselbe gilt - vielleicht in abgeschwäch te r Form - , wenn man davon ausgeht, 
d a ß Arbeitsbedingungen teilweise kollektivvertraglich (durch Arbeitgeber
und A r b e i t n e h m e r v e r b ä n d e ) ausgehandelt werden. Allgemeinverbindliche Re
geln entheben die Partner einer kostspieligen Aushandlung von Einzelregelun
gen. Sind sehr viele Mitgl ieder einer Gemeinschaft (Staat) betroffen, so sind 
die Transaktionskostenvorteile genereller Regeln offenbar besonders g r o ß . Z u 
berücksicht igen ist allerdings, daß auch das Erlassen und das Ü b e r w a c h e n von 
Vorschriften und die vorgelagerte Informationssuche nicht ohne wirtschaftli-
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chen Aufwand möglich sind. Property rights sollten dann v e r ä n d e r t werden, 
wenn damit Transaktionskostensenkungen möglich sind. 2 : > Wenn also freiwil
lige Mitbest immung zuvor deshalb nicht stattfand, weil die Transaktionskosten 
dies verhinderten, so kann auch aus property rights-Sicht eine staatliche 
Regelung der Mitbest immung akzeptabel werden. Dieses Argument für staatli
che Gese tzgebungsak t iv i t ä t en gilt auch unabhäng ig von der hier behandelten 
Mitbestimmungsproblematik für alle anderen Bereiche. So k ö n n e n beispiels
weise wegen bestehender Rechnungslegungsvorschriften die Informationsko
sten von Anteilseignern erheblich sinken; wegen des Vertragsrechts k ö n n e n 
Aushandlungs- und Durchsetzungskosten von Ver t rägen niedriger sein als 
ohne diese Bestimmungen. 

Neben dieser aus property rights-Sicht sicherlich wichtigsten B e g r ü n d u n g für 
gesetzliche Regelungen zur Arbeitnehmerteilhabe wird in der Literatur ein 
weiteres Argument für Mitbest immung angeführ t . Nicht befriedigte Bedürf
nisse, zu denen man das Bedürfn is nach Mitbest immung zäh len kann, führen 
zu einem mögl ichen KonfJiktpotential. A l s Mi t t e l zur Austragung solcher 
Arbei tnehmer- /Arbei tgeber-Konfl ikte wird von Gewerkschaftsseite eventuell 
der Streik eingesetzt. Tarifauseinandersetzungen sind kostenintensiv. H ie r 
k ö n n t e gesetzliche Mitbest immung eventuell kostensenkend wirken , denn das 
kollektivvertragliche System wird entlastet, weil es sich nicht auf die konkreten 
Organisations- und Arbeitsbedingungen der Unternehmungen ausrichten m u ß . 
Zwischen Konfl iktneigung des gesamten Tarifsystems und gesetzlicher Mi tbe
stimmung wird ein Zusammenhang entdeckt ( B r i n k m a n n / K ü b l e r 1981: 686f.) 
und als empirisch feststellbar betrachtet: „ G e r a d e die angloamerikanische 
Industrial-Relations-Forschung zeigt, daß in den L ä n d e r n , in denen keine bzw. 
nur r u d i m e n t ä r e gesetzliche Mindestregelungen der Arbeitnehmerpart izipa
tion bestehen, Stre ikhäuf igkei t und Streikdauer besonders hoch sind" (Dorow/ 
Weiermair 1984: 217). M a n wird nicht leugnen k ö n n e n , d a ß ein Zusammen
hang plausibel erscheint; ob und in welchem Umfang aber andere Faktoren 
(etwa kulturelle Einf lüsse , bereits erreichtes Wohlstandsniveau) eine wichtige 
und eventuell wichtigere Rol le spielen, m ü ß t e genauer untersucht werden. Je 
mehr dies der Fa l l ist, um so weniger kann das Argument der Minderung von 
Konfl iktkosten gelten. D a r ü b e r hinaus bliebe immer noch zu beweisen, daß die 
Kosten der Konfliktaustragung die Transaktionskosten aus gesetzlicher Mitbe
stimmung übers t i egen hä t t en . 

2 5 Ähnlich Brinkmann/Kübler (1981), S. 685-687, Hesse (1980), S. 484, tendenziell 
auch Fleischmann (1983), S. 231 f. 
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Gesetzliche Mitbest immung ist in der Bundesrepublik Deutschland zum größ
ten Teil indirekte Mitbest immung. Im Zusammenhang mit der A u s ü b u n g der 
erlangten Rechte resultieren aus der Notwendigkeit , sich von R e p r ä s e n t a n t e n 
vertreten zu lassen, auch für die betroffenen Arbei tnehmer Transaktionsko
stenprobleme. Diese k ö n n e n jedoch erheblich gravierender sein als bei freiwil
lig e ingeführ te r indirekter Mitbest immung. Zusätzl ich zu den bereits diskutier
ten Schwierigkeiten m u ß nun bedacht werden, d a ß ein Arbeitgeber evtl. 
versucht, den Arbeitnehmervertreter in seinem Sinne zu beeinflussen. A u c h 
Arbeitgeber sind nutzenmaximierende Individuen. 2 6 Diese Versuche werden 
bei ebenfalls nutzenorientierten Arbeitnehmervertretern auf fruchtbaren B o 
den fallen, soweit es die jeweilige Nutzenfunktion nicht verbietet, in Wider
spruch zu den Auf t rägen der zu Vertretenden zu geraten, falls solche über 
haupt erkennbar sind. D ie Anfäl l igkei t des R e p r ä s e n t a n t e n nimmt mit steigen
den Kontrol lkosten der „Bas i s" zu. D i e Vorteile aus Kont ro l le m ü ß t e n die 
Nachteile mindestens aufwiegen, um Kontro l le sinnvoll werden zu lassen. 
Kol lek t ive Kontrol le scheitert zudem oft an hohen Koordinationskosten. 
Durch einzelne ausgeüb te Kontrol le kommt wegen hoher individueller Kosten 
(einschließlich O p p o r t u n i t ä t s k o s t e n ) und free rider-Verhaltens der anderen 
Gruppenmitglieder oft nicht zustande. Wegen der Mögl ichke i t , Vorteile aus 
a r b e i t g e b e r a n g e p a ß t e m Verhalten zu erlangen, kommen Mitbestimmungsrege
lungen mögl icherweise nur in g e s c h m ä l e r t e m Umfang zum Tragen und lassen 
Transaktionskosten für die Arbeitgeberseite nur e ingeschränk t entstehen. 

Die Ü b e r l e g u n g e n in diesem Abschnit t haben e r w a r t u n g s g e m ä ß ergeben, d a ß 
gesetzliche Mitbest immung wegen der Nichteinbeziehung des organisatori
schen Bedingungsrahmens erhebliche Transaktionskostenprobleme aufwerfen 
kann. D i e Problematik indirekter Mitbest immung darf nicht un te r schä tz t wer
den. D i e Able i tung valider empirischer Ergebnisse dürf te besonders schwierig 
sein. Weitere empirische Arbei t ist hierzu aber dringend erforderlich. Es darf 
jedoch auch nicht ü b e r s e h e n werden, d a ß gesetzliche Regelungen auch positive 
Effizienzwirkungen aufweisen können,, weil property rights-Tausch evtl . er
leichtert wird . Transaktionskostenanalysen auf staatlicher Ebene dürf ten be
sonders schwierig sein, weil Daten vermutlich nicht in ausreichendem Umfang 

:" Auf die Problematik der Durchsetzung von Interessen der Risikokapitaleigner, die 
insbesondere bei notwendiger Vertretung, etwa durch angestellte Manager, auftritt, 
kann hier nicht ausführlich eingegangen werden. Vgl . hierzu etwa Ridder-Aab (1980), 
Picot/Michaelis (1984). 
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zur Verfügung stehen und entweder ü b e r h a u p t nicht oder nur mit hohen 
Kosten erlangbar sind. E i n generelles effizienzorientiertes Ur t e i l ü b e r die 
gesetzliche Mitbest immung ist aber gegenwär t ig nicht mögl ich . 

3.3. Besondere Berücks ich t igung des Aspekts unternehmungsspezifischer 
Humankapitalinvesti t ionen bei M i t b e s t i m m u n g s ü b e r l e g u n g e n 

B e i den bisherigen Ü b e r l e g u n g e n ist die Frage noch nicht berücks icht ig t 
worden, ob Mitbest immung nicht allein deshalb sinnvoll sein kann, weil 
Humankapi ta l geschaffen wurde oder wi rd , das nicht generell, sondern nur in 
einer bestimmten Unternehmung einsetzbar is t . 2 7 D i e Grundgedanken dieser 
in der letzten Zei t ge führ ten , längst nicht abgeschlossenen Diskuss ion sollen 
hier in der gebotenen K ü r z e angesprochen werden. Hie rbe i soll zunächs t von 
dem typischen Fa l l ausgegangen werden, d a ß Arbei tnehmer Kont rak te inkom
men beziehen. Gewinnbeteiligungsaspekte werden im folgenden Gliederungs
punkt angesprochen. 

Arbei tnehmer sind oft nicht in der Lage, die besonderen Aufgaben in der 
Unternehmung aufgrund ihrer bisherigen Ausbi ldung befriedigend zu erfül len. 
Diese Kenntnisse und Fäh igke i t en müssen dann noch erworben werden. Frag
lich ist zunächs t , wer diese Weiterqualifizierung finanziert. Investitionen in 
Humankapi ta l , das beliebig anderweitig verwertbar ist, ist problemlos vom 
Arbei tnehmer zu f inanzieren. 2 8 Seine Investitionssumme wird von austausch
baren Arbei tgebern c. p. ü b e r Lohnzahlungen abgegolten, weil auch die L e i 
stungen h ö h e r w e r t i g werden. Diese Wiedergewinnungswahrscheinlichkeit be
steht jedoch nicht für unternehmungsspezifische Humankapital investi t ionen. 
H i e r müssen t r ansak t ionskos tengüns t ige Organisations- und Finanzierungs
wege gefunden werden. 

Das Problem der Spezifität von Investitionen wird in der Transaktionskostenli
teratur als besonders wichtig für das Auftreten von Transaktionskosten angese-

2 7 Vgl . zu dieser Diskussion insbesondere Furubotn (1983), Furubotn (1986), Wenger 
(1986), Monissen/Wenger (1986), Alchian (1984), Picot (1984b), Kraft (1984), Furu-
botn/Wiggins (1984), Weiermair (1985), S. 550f. 

2{> Staatlich finanzierte Aus-, Fort- und Weiterbildung stellt, so gesehen, einen meritori-
schen Eingriff dar, der auch aus gesamtwirtschaftlichen und gesellschaftlichen Grün
den vorgenommen wird. 
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hen . 2 9 Spezifische Investitionen unterliegen einem wesentlich h ö h e r e n poten
tiellen Wertverlust als Investitionen in universal verwendbares Sach- und 
Humankapi ta l . D ie aus spezifischen Investitionen resultierenden sunk costs 
müssen aus „quasi rents" gedeckt werden. E ine quasi rent stellt den Ü b e r 
schuß ü b e r den Ertrag in der ex post zweitbesten Verwendungsmögl ichke i t 
a u ß e r h a l b des bestehenden Ver t ragsverhäl tn isses dar (Kle in /Crawford /Alch ian 
1978: 298). Es ist offensichtlich, d a ß quasi rents bei Universalkapital im Ext rem 
nicht anfallen und bei Spezialkapital sehr hoch sein k ö n n e n . Wichtig für das 
Auftreten von Transaktionskosten ist, d a ß Vertragspartner versuchen werden 
- streng egoistisches Verhalten vorausgesetzt - , sich Teile der quasi rents oder 
auch die gesamte quasi rent anzueignen, nachdem die Investition getät igt 
wurde, so daß der Investor Gefahr läuft, seinen Investitionsbetrag zu verlieren 
und die E r t r ä g e aus der Investition nicht vereinnahmen zu k ö n n e n , wenn nicht 
zuvor entsprechende S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n getroffen wurden. Dieser Vertei
lungskampf um die quasi rents selbst ist nicht kostenlos (Leibenstein 1979: 
493); allerdings kann es auch Kräf te geben, die diesem Verteilungskampf 
entgegenwirken. D ie Notwendigkeit quasi rents zu vereinnahmen, ergibt sich 
aus dem sunk cost-Charakter von spezifischen Investi t ionen. 3 0 

Bezogen auf die Frage der Humankapitalinvestit ionen kommen sowohl Arbe i t 
geber als auch Arbei tnehmer als Investoren und Ris iko t räge r in Frage, woraus 
sich drei mögl iche Finanzierungsformen ergeben: die Finanzierung durch den 
Arbeitgeber oder durch den Arbei tnehmer oder die Teilung der Investitions
summe zwischen Arbeitgeber und Arbei tnehmer. D i e B e g r ü n d u n g für Mi tbe
stimmung wird in arbeitnehmerfinanzierten unternehmungsspezifischen H u 
mankapitalinvestitionen gesehen. D i e Problematik ergibt sich letztlich aus 
unterschiedlichen Interessenlagen von Arbeitgeber und Arbei tnehmer bei 
Meßschwier igke i ten des Leistungsbeitrags der Ressourceninhaber. 3 1 Mi tbe
stimmung k ö n n t e zur Lösung dieses Koordinationsproblems evtl. beitragen. 
Dies ist im folgenden zu diskutieren. 

W ä r e es mögl ich, Ver t räge beliebiger Ausgestaltung abzusch l ießen , k ö n n t e der 
jeweilige Financier sich vermutlich gegen eine Enteignung der quasi rent 

2 9 Vgl . etwa Alchian (1984), S. 36-38, Williamson (1984), S. 202-207, Masten (1982), 
S. 9f., Klein/Crawford/Alchian (1978). 

3 0 Vgl . Klein/Leffler (1981), S. 619, Williamson (1984), Wiggins (1984), S. 224, Hax 
(1984), S. 227 f. 

3 1 Zur Ressourcenspezifität in Koalitionen vgl. Alchian (1984), S. 36-38; zu Meßproble
men des Leistungsbeitrags vgl. Alchian/Demsetz (1972). 
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ausreichend absichern, und der Frage nach der Finanzierung k ä m e keine sehr 
g r o ß e Bedeutung zu. Es ist nämlich grundsätz l ich mögl ich , d a ß diejenigen, die 
nicht an der Unternehmungsleitung beteiligt sind, ihre Interessen auf andere 
Weise, näml ich übe r Vertragsbedingungen, die die gegenseitigen A n s p r ü c h e 
fixieren, geltend machen. 3 2 Je h ö h e r spezifische Investitionen sind und je 
länger der Zei t raum ihrer R ü c k g e w i n n u n g zu veranschlagen ist, um so langfri
stiger und ausgefeilter m ü ß t e n die Arbe i t sve r t r äge sein. Neben Problemen der 
Inflexibili tät bzw. der Kos ten t räch t igke i t von Vereinbarungen zur Flexibi l is ie
rung und Schwierigkeiten der Leistungsmessung stehen dem jedoch arbeits
rechtliche Grenzen entgegen, so d a ß Arbe i t sve r t r äge faktisch kurzfristige 
Ver t räge sind, die von beiden Seiten im Prinzip jederzeit k ü n d b a r s i nd . 3 3 

Alternat iv zu einem Begründungsve r such von Mitbest immung aus transak
tionsspezifischen Investitionen sollte man die V e r ä n d e r u n g des Arbeitsrechts, 
das ohnehin mehr den sozialen Aspekt als den der Wettbewerbsangemessen
heit betont, in E r w ä g u n g ziehen. Diese naheliegende Mögl ichkei t wird eigenar
tigerweise kaum diskutiert. 

W ä h r e n d der A b s c h l u ß von Arbe i t sve r t r ägen mit ausreichender Fristigkeit nur 
de lege ferenda von Bedeutung ist, sind de lege lata Abfindungsregeln denk
bar, die der jeweils begüns t ig ten Seite in zeitlicher Staffelung den Ausgleich 
nicht wiedergewonnener Investitionskosten für den Fa l l des Austri t ts aus dem 
Ver t ragsverhä l tn is auferlegen. D i e Frage der Angemessenheit von A b f i n 
dungszahlungen ist jedoch schwer zu beantworten und dürf te für den Fa l l des 
Rechtsstreits bei tendenziell arbeitnehmerfreundlichen Richtern eher zu U n 
gunsten des Arbeitgebers entschieden werden. D i e Kosten der Vertragsaus
handlung nehmen bei derartigen Abmachungen allerdings zu . A u c h die Kosten 
dieser Alternat ive wären den Transaktionskosten bei Mitbes t immung gegen
überzus te l l en . 

3 2 Vgl . hierzu insbesondere Hax (1985), S. 130. Hax tritt der weitverbreiteten und nach 
seiner Auffassung irrigen Ansicht entgegen, „Interessen könnten in der Unterneh
mung nur durch irgendeine Form der Beteiligung an der Unternehmungsleitung 
geltend gemacht werden". Unternehmungsverfassungen als „interessenmonistisclr 
oder „interessenpluralistisch" zu klassifizieren - so Steinmann (1969), S. 231 - . 
könnte damit irreführend sein, weil die Problematik zu stark verkürzt würde. Zu 
ähnlicher Kritik vgl. Schneider (1985a), S. 559f. Schneider bemängelt insbesondere 
die stillschweigende Negierung der Effizienzsteigerung durch Wettbewerbsprozesse: 
vgl. Schneider (1985a), S. 560. 

3 3 Vgl . zur Diskussion der Auffassung von Alchian/Demsetz (1972), S. 777, Michaelis 
(1985), S. 185-189. 
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Sol l bzw. kann keine der beiden soeben angeführ ten Mögl ichke i ten ergriffen 
werden, so unterliegt die Finanzierung der spezifischen Humankapitalinvesti
tionen sowohl durch den Arbei tnehmer als auch den Arbeitgeber den Schwie
rigkeiten aus mögl icher quasi rent-Aneignung. Al le inige Finanzierung durch 
den Arbeitgeber bedeutet für den Arbei tnehmer eine Schädigungsmögl ichke i t , 
die er durch e r h ö h t e Lohnforderungen, verbesserte Arbeitsbedingungen usw. 
realisieren kann. Arbeitnehmerfinanzierung der Humankapitalschaffung, die 
in der Einwil l igung in niedrigere A n f a n g s g e h ä l t e r 3 4 oder in der direkten 
Finanzierung bestehen kann (Wenger 1986), unterliegt umgekehrt der Gefahr, 
von Arbeitgeberseite entwertet zu werden. D e r Arbei tnehmer begibt sich in 
die Abhäng igke i t des Arbeitgebers, wenn er nicht auf den Rückf luß aus seiner 
Investition verzichten wi l l . Al lerdings ist hierbei zu bedenken, d a ß Nachfrager 
von Arbeitskraft auf dem Arbei tsmarkt einen R u f zu verlieren haben. Je 
transparenter der Arbeitsmarkt ist, um so g röße r w ü r d e n Schwierigkeiten sein, 
wenn spä te re Einstellungen vorgenommen werden müssen . Dieses Argument 
wiegt um so schwerer, je g r ö ß e r das zukünft ige Nachfragevolumen dieses 
Arbeitgebers ist (Wenger 1986). 

B e i arbeitnehmerfinanzierten bzw. -teilfinanzierten spezifischen Humankapi 
talinvestitionen setzen die weitergehenden property rights-theoretisch fundier
ten Übe r l egungen zur Mitbest immung in Unternehmungen an, obwohl auch 
die Frage zu stellen ist, ob nicht auch bei Arbeitgeberfinanzierung Mitbest im
mung angezeigt sein kann. Nach der insbesondere von Furubotn neuerdings 
vorgetragenen Auffassung müssen in solchen Fällen die Arbeitnehmerrechte 
erweitert, d. h. die property rights an der Unternehmung neu verteilt werden 
(Furubotn 1986). Investitionen in ihre eigenen Fäh igke i t en , die auch aus 
Unternehmungssicht sinnvoll und wünschenswer t sind und die zu Ris ikozu
wachs auf Arbeitnehmerseite führen , machen Arbei tnehmer nach dieser M e i 
nung sogar zu Eigenkapitalhaltern (Furubotn 1986; ähnl ich Alch ian 1984: 12), 
woraus die Forderung nach Rechten der Arbei tnehmer an der Unternehmung 
abgeleitet wird . Mitarbeiter , die für die Funkt ionsfähigkei t der Unternehmung 

Der Ansatz eines „niedrigeren" Anfangsgehaltes setzt allerdings voraus, eine Größe 
festzusetzen, mit der dis tatsächliche Entgelt verglichen wird. Diese konkret festzule
gen, kann schwierig sein. Der Frage, wie man konkret feststellen könnte, ob Human
kapitalinvestitionen arbeitgeber- oder arbeitnehmerfinanziert sind, wird in der Litera
tur bisher auch kaum nachgegangen. Eine Klärung wäre aber für die Antwort auf die 
Frage bedeutungsvoll, wessen Rechte zu schützen sind. Zu einem diesbezüglichen 
Ansatz vgl. Wenger (1986). 
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notwendige Investitionen vornehmen, sollen genauso behandelt werden, wie 
jeder andere Investor; arbeitnehmereigene Ressourcen seien durch Arbe i tneh
m e r r e p r ä s e n t a n t e n zu s c h ü t z e n . 3 d Diese Vorstellung scheint d iskuss ionsbedürf 
tig zu sein. 

Unternehmungen k ö n n e n nur dann existieren, wenn für Abnehmer attraktive 
Leistungen erbracht werden, was bedeutet, d a ß zunächs t die Idee für entspre
chende Sachaufgaben vorhanden gewesen sein m u ß . Risikokapitaleigner inve
stieren in das Gesamtprojekt. Sind die eingesetzten Mi t t e l nicht beliebig wieder 
entziehbar, haben sie eine unternehmungsspezifische Investition vorgenom
men, die in der Regel durch nichts geschützt ist. D e m Ris iko des Kapi ta lver
lusts steht lediglich die Chance der Kapitalmehrung g e g e n ü b e r . D i e Situation 
des Risikokapitaleigners unterscheidet sich also insoweit von der eines Mi ta r 
beiters, der nicht er fo lgsabhängig honoriert wird und dessen Investitionserfolg 
nicht a b s a t z m a r k t a b h ä n g i g ist. Entlassungsrisiken sind wegen arbeitsrechtli
cher Bestimmungen und wegen der mit der Substitutionsnotwendigkeit verbun
denen zusätz l ichen Lasten nicht sehr gravierend. 

A u c h mit anderen Investitionen ist die Arbeitnehmerinvesti t ion nur schwer 
gleichsetzbar. Werden mit den eingezahlten Mit te ln Sachkapitalinvestitionen 
vorgenommen, die quasi rents aufweisen, so geht das R i s iko des Verlusts dieser 
quasi rents zu Lasten der Eigner der Unternehmung. Werden für Kundenauf
t räge auftragsspezifische Investitionen vorgenommen, wird ein Investor even
tuell e r löss ichernde M a ß n a h m e n zu erreichen versuchen und etwa entspre
chende vertragliche Abmachungen treffen, wi l l er sich nicht der Gefahr ausset
zen, die quasi rents zu verlieren. Mögl icherweise wird er hierauf aber auch 
verzichten. Z u m einen verursachen derartige Vereinbarungen selbst Kosten . 
Z u m anderen ist die Erforderlichkeit der Absicherung nicht objektiv gegeben. 
Sie hängt von der E inschä tzung zukünft igen Verhaltens des Vertragspartners 
ab. Eintrittswahrscheinlichkeiten und subjektive Risikoneigungen werden hier
bei bedeutungsvoll sein. 

Transaktionsspezifische Investitionen sind nicht etwa nur für den Investor 
selbst vorteilhaft, sondern auch für Vertragspartner, weil bei k o s t e n a n g e p a ß t e r 
Preisgestaltung die Preise eventuell niedriger ausfallen werden. Vorgenommen 

3 5 Vgl . Furubotn (1986). Konsequenterweise dürfte diese Forderung wohl kaum auf 
Arbeitnehmerbeteiligungsfragen beschränkt bleiben, sondern müßte auch andere 
Unternehmungsbeteiligte einbeziehen. Gegen eine Verkürzung der Unternehmungs-
verfassungsfrage auf Teilaspekte wendet sich auch Albach (1981), S. 71. 
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wird die Investition jedoch nur, wenn sie bei Betrachtung aller Folgen aus der 
Entscheidung vorteilhaft erscheint, wenn also etwa der Kapitalwert positiv ist. 
Eine Absicherung von quasi rents ist aber ü b e r h a u p t nur mögl ich , wenn 
konkrete Vertragspartner feststehen oder wenn Versicherungen abgeschlossen 
werden k ö n n e n . 

Für humankapitalschaffende Arbei tnehmer müssen dieselben Ü b e r l e g u n g e n 
gelten. A u c h diese Investoren handeln selbstverantwortlich und müssen die 
Sinnhaftigkeit ihrer Investition gesamtheitlich e inzuschä tzen versuchen und 
sämtl iche Folgen in die Ü b e r l e g u n g e n einbeziehen. Be i der Qualif izierung für 
mit den bisherigen Kenntnissen nicht zu bewäl t igende Tät igkei ten handelt es 
sich jedoch keineswegs um eine Investition in die Unternehmung, sondern um 
eine Investition in die eigene Arbeitskraft , wi l l man schon die Parallele zu 
anderen Investitionen aufgreifen. Deren H ö h e hängt zudem u . a . von dem 
bisher erlangten Ausbildungsstand und der individuellen Lernfähigkei t ab und 
damit von Investitionen des Arbeitnehmers und des Staates in generelle 
Ressourcen. Vermutlich wird ein Arbei tnehmer nicht die vage Mögl ichkei t der 
Einkommenserzielung akzeptieren, sondern auf einem weitgehend fixen L o h n 
bestehen. Das allgemeine Ri s iko völlig gewinnabhäng ige r Bezahlung 3 6 wird er 
gerade wegen seiner gewähl ten Rol le als Arbei tnehmer nicht akzeptieren. 3 7 

Solange dies aber nicht der Fal l ist, t rägt er auch nicht dasselbe Ris iko wie ein 
Risikokapitaleigner. 

Ob und in welcher Weise Absicherungen der Arbeitnehmerinvesti t ion vorzu
nehmen sind, kann nur aus individueller Sicht beurteilt werden. Vertragliche 
Abmachungen sind durch Rechtsvorschriften eingegrenzt; ein auf Langfristig
keit angelegtes Arbe i t sver t ragsverhä l tn i s kann nicht langfristig vereinbart wer
den. Es kann jedoch Bedingungen geben, unter denen aus der Sicht des 
Individuums derartige S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n nicht notwendig sind. So kann 
etwa der Wertkonsens in einer Unternehmung einen G r a d erreicht haben, der 
ein entsprechendes Vertrauen schafft und die Wahrscheinlichkeit des Worthal
tens aus Arbeitnehmersicht g roß werden läßt . Durch Schaffung einer Unter
nehmungskultur kann eine faktische Langfristigkeit des Arbe i t sverhä l tn i sses 
erzeugt werden, die sich für beide Seiten transaktionskostensparend auswirken 

Die Verteilung des Unternehmungsergebnisses auf die Ressourceninhaber kann aller
dings mit erheblichen Zurechnungsproblemen verbunden sein. Vgl . die Diskussion 
zur Teamproduktion bei Alchian/Demsetz (1972), S. 778-781. 
Gelegentlich wird die Unternehmerfunktion gerade darin gesehen, Einkommensunsi
cherheiten zu verringern; vgl. die Diskussion bei Schneider (1985), insbes. S. 1246. 
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kann. A u ß e r d e m k ö n n e n eventuell die spä t e r en Vorteile aus der Investition als 
so wertvoll e ingeschätz t werden, d a ß die Investition auch ohne besondere 
S i c h e r u n g s m a ß n a h m e n durchgeführ t wi rd , was wiederum von der R i s ikone i 
gung des Arbeitnehmers a b h ä n g t . D i e Schaffung interner A r b e i t s m ä r k t e , die 
bei vorausgesetztem Weiterbestehen der Unternehmung Fortkommenschan
cen für b e w ä h r t e Mitarbeiter bietet und damit Arbei tnehmer-Austr i t tskosten 
e r h ö h t , w ä r e als weiteres M i t t e l langfristiger Bindung anzusehen. 3 8 Wie die 
Beispiele andeutungsweise zeigen, wäre es eine u n z w e c k m ä ß i g e V e r k ü r z u n g , 
wollte man das Problem unternehmungsspezifischer Humankapital invest i t io
nen aus dem faktisch nicht sinnvollen Unternehmungsaustritt (exit) wegen 
mangelnder Verwertungsalternativen heraus ausschließlich mit der Forderung 
nach Mitspracherechten (voice) 3 9 lösen. Dies schwebt den Verfechtern einer 
vermeintlich property rights-fundierten Mitbestimmungsforderung offenbar 
vor. 

Wenn Mitbestimmungsregelungen wegen der Absicherungsnotwendigkeit von 
Arbeitnehmerinvesti t ionen empfohlen werden, so geht man, mögl iche Ver
bundeffekte zunächs t a u ß e r A c h t lassend, offenbar von folgenden Annahmen 
aus: Arbei tnehmer sind hochgradig risikoscheu, angemessene vertragliche 
Vereinbarungen sind nicht mögl ich, nicht ausreichend oder zu teuer, das 
Vertrauen zu dem Arbeitgebervertragspartner ist schwach a usge p rä g t , und 
sonstige Bindungen k ö n n e n schwer aufgebaut werden. D a r ü b e r hinaus dürfen 
die erwarteten Kosten der Mitbest immung die Investitionskosten nicht über
steigen, weil sonst der Arbeitgeber die Investition selbst du rch füh ren w ü r d e , 
wenn die absatzmarktliche Bewertung der Erzeugnisse derartige Belastungs
ü b e r n a h m e n ü b e r h a u p t rechtfertigt. 

Erst aus derartigen T ransak t i onskos t enübe r l egungen des Arbeitgebers e rgäbe 
sich die ö k o n o m i s c h e Sinnhaftigkeit von Mitbest immung bei spezifischen Hu
mankapitalinvestitionen, die Arbei tnehmer finanzieren bzw. mitfinanzieren. 
Wei l diese Aufwendungen auch im Interesse der Aufgabener fü l lung liegen, 
wird der Arbeitgeber die kos tengüns t igs te F o r m der Bereitstellung genügend 
qualifizierten Personals suchen. N u r weil der Arbeitsmarkt unvol lkommen ist, 
ergibt sich ü b e r h a u p t die Notwendigkeit , die Investitionsbedingungen für 
Arbei tnehmer zu verbessern und deren Ris iken zu reduzieren. D i e Funktions
fähigkeit des Arbeitsmarktes zu e r h ö h e n , k ö n n t e zur Reduzierung von Trans
aktionskosten beitragen und auch gesamtwirtschaftlich vernünft ig sein. 

3 8 Hierauf weist besonders Williamson (1975), S. 73-78, hin. 
3 9 Zur Alternative exit/voice vgl. Hirschman (1974). 
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Z u fragen ist nun weitergehend, wie gut Mitbest immung geeignet ist, Arbe i t 
nehmer-Humankapitalinvestitionen zu fö rde rn , d . h . auf andere Weise nicht 
erreichbare Langfristigkeit von Vertragsbeziehungen zu simulieren. Dies hängt 
sicherlich davon ab, wie Mitbest immung im einzelnen ausgestaltet und wie sie 
individuell empfunden wird . Es m u ß entschieden werden, ob Mitbest immung 
direkte oder indirekte Rechte beinhalten sol l , in welchen Bereichen von 
Entscheidungen in der Unternehmung Mitspracherechte e inge räumt werden 
sollen und wie intensiv diese Rechte im einzelnen sein sollen. Die Rechte 
müssen so weitgehend sein, daß sie die gewünsch ten Investitionen ermögl i 
chen. A u f die einzelnen Ausges ta l tungsmögl ichke i t en kann hier leider nicht im 
einzelnen eingegangen werden. H ie rzu wäre eine umfängl iche E r ö r t e r u n g 
erforderlich. 

Festzuhalten bleibt, d a ß auch die E in führung von Mitbest immung aufgrund 
von Arbeitnehmerinvestit ionen in ihre eigene Qualifizierung unter Effizienzas
pekten nur durchgeführ t wi rd , wenn dies für die Unternehmung transaktions
kos tengüns t ig ist und zur Lösung des Koordinationsproblems bei t rägt . Z u 
vergleichen ist diese Alternative mit anderen Mögl ichke i ten der Begüns t igung 
bzw. der eigenen Ü b e r n a h m e der Investition. A u c h Arbeitgeberfinanzierung 
schließt Mitbest immung natür l ich nicht aus. Per Saldo positive Mitbest im
mungswirkungen k ö n n e n auch die hieraus resultierenden Ris iken abmildern. 
Dies ist ebenfalls in die Analyse einzubeziehen. In diesem umfängl ichen 
Bewer tungska lkü l kann sich dann durchaus die Vorteilhaftigkeit der Einfüh
rung von Mitbest immung und deren Eignung zur Redukt ion von Ris iken 
erweisen. 

Es m u ß betont werden, d a ß eine gesetzliche Verordnung von Mitbest immung, 
beg ründe t aus dem Schutz von Arbeitnehmerinvesti t ionen, c .p . deshalb nicht 
sinnvoll erscheint, weil hierbei nicht ausreichend zwischen universal einsetzba
rer Arbeitskraft und unternehmungsspezifisch qualifizierter Arbeitskraft diffe
renziert werden kann. Obwohl gesetzlich festgelegte Mi tbes t immungsmögl i ch 
keiten ein günst iges K l i m a für die fraglichen Investitionen schaffen k ö n n e n , ist 
zu beachten, d a ß dieses „Kl ima" seinen Preis hat, dessen Inkaufnahme nur auf 
Unternehmungsebene beurteilt werden kann. 

O b spezifische Humankapital invest i t ionen 4 0 empirisch ü b e r h a u p t eine so be-

Spezifische Investitionen können in ihrer Extension unterschiedlich festgelegt werden. 
Gelegentlich werden die Grenzen recht weit gezogen. Alchian (1984), S. 39, führt 
beispielhaft für Arbeitnehmerinvestitionen auch die Mobilitätskosten („location of 
residence") auf. Zu einer besonders weitgehenden Aufzählung vgl. Furubotn (1986). 
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deutsame Ro l l e spielen, ist schwer abzuschä tzen . Fü r viele industrielle A r b e i 
ter werden sie von untergeordneter Bedeutung sein, für andere haben sie 
g roßes Gewicht . B e i Verwaltungs- und Führungskrä f t en z . B . ist das Erforder
nis unternehmungsspezifischer Qualif ikat ion in vielen Fäl len stark ausgep räg t , 
zugleich aber auch der Einsatz genereller Fäh igke i t en gefragt. O b die Unter-
nehmungsspez i f i t ä t eindeutig festlegbar ist, m u ß bezweifelt werden. Oft wer
den sich in Konkurrenzunternehmungen analoge A n w e n d u n g s m ö g l i c h k e i t e n 
ergeben, oder gerade die spezifischen Kenntnisse k ö n n e n für andere Unterneh
mungen aus G r ü n d e n der besseren E inschä tzung der Konkur renz besonders 
wichtig und damit wertvoll sein. Je einfacher und problemloser in einer 
Volkswirtschaft konkurrenzhervorrufende imitatorische Prozesse, die Innova
tionen sozialisieren und zu neuen Innovationen anregen, vonstatten gehen, um 
so weniger bedeutungsvoll ist das Problem der Spezifität von Humankapi ta l . 
D e r Wettbewerbspolitik kommt auch für diesen Fragenkreis erhebliche Bedeu
tung zu. 

3.4 Gewinnbeteil igung 

D i e Gewinnbeteil igung von Arbei tnehmern wird im Rahmen der Entgel tpoli
tik in personalwirtschaftlichen Abhandlungen seit langem diskutiert (z. B . von 
Eckardstein/Schnellinger 1978: 191-206). Sie zählt zum Instrumentarium der 
Unternehmungsleitung und wird zur Verwirkl ichung einer mögl ichst weitge
henden Unternehmungszielerreichung eingesetzt. 4 1 

B e i E in führung einer Gewinnbeteil igung verzichten die Unternehmungseigner 
freiwillig auf die Vereinnahmung des gesamten Gewinns für sich. D e r Gewinn
entgang durch Arbeitnehmergewinnbeteiligung ist gegen die Vorteile aufzu
rechnen, die diese property rights-Abnahme begleiten. D ie Hoffnung auf eine 
positive Differenz ergibt sich vor allem aus den Verhaltenswirkungen, die 
allerdings unklar sind. Z u m einen ist nicht gesichert, daß finanzielle Anreize 
ü b e r h a u p t eine ausreichende Leistungsmotivation bewirken. Z u m anderen 
besteht nur ein recht loser Zusammenhang zwischen individuellen Anstrengun
gen und dem erlangten Gewinnantei l . Gewinn wird zum g r o ß e n Tei l von 
Faktoren bestimmt, die sich einer direkten Einwirkung des Arbeitnehmers 

4 1 Zur Abgrenzung der Gewinnbeteiligung und der Ertragsbeteiligung und zur Differen
zierung in Unternehmungs-, Ausschüttungs- und Substanzgewinnbeteiligung vgl. von 
Eckardstein/Schnellinger (1978), S. 195-198. 
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entziehen (Schanz 1985: 82-4); dies gilt vor al lem, wenn Gewinnbeteiligungen 
in Betriebsvereinbarungen, also nicht individuel l , ausgehandelt werden. Even
tuell ist es günst iger , Entlohnungen von der Erreichung von Teilleistungszielen 
abhäng ig zu machen. Gewinnbeteil igung wird um so eher positive Wirkungen 
zeigen, je eher für den Mitarbeiter ein direkter Zusammenhang zwischen 
Leistung und Entlohnung erkennbar wi rd . Wichtig ist auch hier, zielentspre
chende Ausgestaltungen der Gewinnbeteil igung zu finden. 

Die Lösung derartiger Fragen wird besonders bedeutungsvoll, wenn Gewinn
beteiligung mit Mitbest immung gekoppelt werden soll . Je eher es gelingt, einen 
sinnvollen A n k n ü p f u n g s p u n k t e r fo lgsabhängiger Entgeltzahlungen zu finden, 
desto positiver kann Mitbest immung wirken. A n dieser Stelle m u ß der Aspekt 
arbeitnehmerfinanzierter unternehmungsspezifischer Humankapitalinvesti t io
nen erneut aufgegriffen und in Verbindung mit gewinnabhäng ige r Ent lohnung 
betrachtet werden. W ü r d e wegen der spezifischen Qualifizierung kein K o n 
trakteinkommenszuwachs g e g e n ü b e r dem Kontrakte inkommen bei universal 
einsetzbarer Arbeitskraft vereinbart (was im übr igen natür l ich auch für den 
gesamten Arbeitseinsatz möglich w ä r e ) , so m ü ß t e eine Abgel tung ü b e r erfolgs
abhängige Zahlungen erfolgen, wobei wiederum die Schwierigkeit der Mes
sung des Leistungsbeitrags besteht. D e r Eigner des Ressource Arbeitskraft 
w ü r d e dann (teilweise) Residualeinkommen beziehen. E r wäre insoweit als 
Bezieher von (Human-)Ris ikokapi ta le inkommen anzusehen, der auch das 
Ris iko der Erfolglosigkeit der Investition zu tragen h ä t t e . Es m u ß allerdings 
offen bleiben, ob die Bereitschaft zur Ü b e r n a h m e solcher Ris iken ü b e r h a u p t 
besteht. E ine derartige Entgeltregelung wird um so eher verwirklicht werden 
k ö n n e n , je g röße r die E inf lußmögl ichke i ten des Ressourceneinbringers auf die 
Unternehmungspolitik sind; denn sein E inkommen hängt von der Wer t schöp
fung ab, die auch durch die Markthandlungen der Unternehmung bestimmt 
w i r d . 4 2 Mögl icherweise vertraut der Arbeitskrafteigner aber auch darauf, daß 
Entscheidungen der Unternehmungsleitung auf das (jetzt gemeinsame) Z i e l 
der Residualeinkommensmaximierung gerichtet sind. D ie E i n r ä u m u n g von 
Mitbestimmungsrechten kann aber die Bereitschaft zur Ü b e r n a h m e von E i n 
kommensrisiken e r h ö h e n , weil hierdurch die Abhäng igke i t des Investitionser
folgs von anderen tendenziell vermindert wird . 

4 2 Zur Notwendigkeit der Orientierung der Unternehmungspolitik am Residualeinkom
men als Voraussetzung für die Funktionsfähigkeit von Unternehmungen in einer 
marktwirtschaftlichen Umwelt vgl. Hax (1985), S. 129. 
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Sind schon die Wirkungen von Gewinnbeteil igung und von Mi tbes t immung, 
isoliert betrachtet, unklar, so werden die Folgen der Kombina t ion der beiden 
Instrumente besonders schwer e inschä tzbar . Es erscheint g rundsä tz l ich plausi
bel , d a ß zur Mitentscheidung befugte Mitarbeiter , wenn sie auch am Erfo lg 
beteiligt sind, tendenziell so handeln werden, d a ß die Zielerre ichung der 
E m p f ä n g e r von Residualeinkommen positiv tangiert wi rd . Das Instrumenta
rium zur Ausgestaltung von Mitbest immung und Gewinnbetei l igung ist aller
dings so facettenreich und die Wirkungsanalyse so schwierig, d a ß konkrete 
Empfehlungen bisher kaum möglich sind. Z u beachten ist hier insbesondere, 
d a ß die Kombina t ion von Mitbest immung und Gewinnbetei l igung c. p. den 
Kompetenz- und Verteilungskonflikt zwischen Kapitaleignern und Arbe i tneh
mern ve r s t ä rk t . D e m A b b a u von property rights der A l t e i g e n t ü m e r steht die 
Erwartung einer S t ä r k u n g der Leistungskraft der Unternehmung g e g e n ü b e r . 
H i e r existiert noch ein weites Fe ld für weitere F o r s c h u n g s b e m ü h u n g e n ; ab
sch l i eßende Beurteilungen sind z. Z . keineswegs mögl ich. 

3.5 Kapitalbeteil igung 

In diesem Abschnit t ist noch auf die wohl am weitesten gehende F o r m der 
Mitarbeiterbeteil igung, die Kapitalbeteil igung, einzugehen. Betei l igung von 
Mitarbeitern am Fremdkapital führt kaum zur Einbindung in die Unterneh
mung und kann damit kaum transaktionskostensenkende Wirkungen durch 
Verbesserung des Leistungsverhaltens hervorbringen. Beteil igung am Eigenka
pital kann in mehreren Varianten auftreten. Sie ist zunächs t abhäng ig von der 
Gesellschaftsform der Unternehmung, kann jedoch rechtsformunspezifisch 
z. B . auch als typische oder atypische stille Beteil igung oder G e n u ß s c h e i n b e t e i 
ligung ausgestaltet und aus direkten Einzahlungen des Arbei tnehmers oder aus 
nicht ausgeschöpf ten Gewinnanteilen finanziert werden. Stille Beteiligungen 
und Genußsche inbe t e i l i gungen bewirken keine Teilhabe an Leitungsrechten, 
sie weisen also bezüglich der property rights-Wirkungen geringere Probleme 
auf als typische Eigenkapitalbeteiligungen. Ähnl iches gilt für die Betei l igung in 
Fo rm stimmrechtsloser Vorzugsaktien. 

In dem Transak t ionskos t enka lkü l , das auch für Kapitalbeteiligungen wieder 
aufzustellen ist, sind die Wirkungen ähnlich schwer e inschä tzbar wie bei der 
Gewinnbeteil igung (vgl. auch Riekhof 1984: 162). D a sich jedoch ü b e r die 
Kapitalbeteil igung nicht nur Rechte am erzielten Er fo lg , sondern auch am 
Kap i t a l , das ve räußerungsfäh ig ist, und (in vielleicht recht e ingesch ränk tem 
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Umfang) an Koordinationsrechten ergibt, k ö n n e n die Effekte eventuell ver
s tä rk t auftreten. 

Kapitalbeteiligungen k ö n n e n zu einer e r h ö h t e n Identifikation mit der Unter
nehmung führen , die wiederum von der H ö h e des gehaltenen Ante i l s und von 
dem G r a d des ü b e r n o m m e n e n Risikos a b h ä n g e n kann (z. B . die selten prakti
zierte Verlustbeteiligung, Nachschußpf l i ch ten ) . Die Identifikation führt ihrer
seits zu einem vers tä rk ten Zugehör igke i t sgefühl und zur s t ä rke r en Integration, 
weil das Erreichen von Unternehmungszielen mit dem Erreichen von persönl i 
chen Zie len verbunden wird . Damit werden Leistungsbereitschaft und indivi
duelle Zufriedenheit e r h ö h t , und Absentismus und Fluktuat ion gehen zurück 
(Riekhof 1984: 162-68; Riekhof 1985: 195f.; Schanz 1985: 95-7). Positive 
Wirkungen sollen mit einer Ausrichtung der Mitarbeiterziele auf Unterneh
mungsziele erreicht werden, indem Mitarbei ter selbst zu Kapitaleignern wer
den. D o c h dürfen auch die Motivationswirkungen der Kapitalbeteil igung nicht 
überschä tz t werden. Es gibt viele intervenierende Variable, so d a ß der Zusam
menhang wiederum nur indirekt ist (Riekhof 1984: 167). 

A l s Negativkomponenten sind in dem Vergleich die Gewinnauszahlungen an 
Mitarbeiter , die man auch als Aufwand zur Erreichung eines hohen Zieler
reichungsgrades interpretieren kann, und die mögl ichen Konsequenzen aus der 
Wahrnehmung der Veräuße rungs - und Mitwirkungsrechte zu berücks ich t igen . 
Allerdings ist eine Korrektur um zahlreiche steuerliche Entlastungen vorzu
nehmen, die e inge räumt werden, weil aus staatspolitischen G r ü n d e n die K a p i 
talbildung in Arbeitnehmerhand geförder t werden soll . A u ß e r d e m müssen 
vermiedene Transaktionskosten anderer Formen der Kapitalbeschaffung ent
gegengehalten werden. 

A u s der Abgabe von property rights in Form von Koordinationsrechten selbst 
ergeben sich mögl icherweise Probleme, weil nun Einflüsse eines erweiterten 
Kreises von M i t e i g e n t ü m e r n übe r Informations-, Kon t ro l l - und Direkt ions
rechte geltend gemacht werden k ö n n e n . A u f diese Weise k ö n n e n Mitarbeiter 
ihre Zielsetzungen direkt in die Unternehmungspolitik einbringen. O b eine 
ta tsächl iche E i n f l u ß n a h m e g röße ren Umfangs jedoch gelingt, ist recht zweifel
haft. Z u m einen werden die bisherigen Eigner den Umfang der Kapitalbetei l i 
gung von Mitarbeitern begrenzen, so daß die Erfül lung eigener Ziele nicht 
ü b e r m ä ß i g gefährdet wird , wobei allerdings zu bedenken ist, d a ß Mitarbeiter
beteiligung selbst ein e igens tändiges Element der Zielfunkt ion sein kann. Z u m 
anderen werden die Kapitalanteile unter den Mitarbeitern weit gestreut sein, 
so daß der A n t e i l eines einzelnen Mitarbeiters relativ gering sein wird. Die 
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Koordinat ion der A r b e i t n e h m e r - / E i g e n t ü m e r - I n t e r e s s e n kann aus den schon 
früher aufgezeigten G r ü n d e n g roße Schwierigkeiten aufweisen. E s kann zwar 
prinzipiel l Surrogate direkter E i g e n t ü m e r k o n t r o l l e geben (vgl. z . B . Picot/ 
Michael is 1984: 259-65), die aber vermutlich wegen des nicht ausreichenden 
Ante i l s der Arbei tnehmer als Gruppe am Gesamteigenkapital der Unterneh
mung kaum zum Tragen kommen. Dies bedeutet na tü r l i ch , daß die neu 
gewonnenen M i t e i g e n t ü m e r r e c h t e der Arbei tnehmer faktisch recht einge
grenzt sind, soweit sie das Koordinationsrecht betreffen. 
Z u r reinen Erfolgsbeteiligung von Mitarbei tern liegt bisher kaum empirisches 
Mater ia l vor. D i e Kapitalbeteil igung wird in einer empirischen Untersuchung 
von Guski/Schneider positiv beurteilt. D i e Auto ren kommen zu dem Ergebnis, 
d a ß die Beteil igung sowohl für die Mitarbeiter als auch für die Unternehmung 
vorteilhaft ist. Beteiligungsunternehmungen sind nach der Studie im Branchen
durchschnitt meistens erfolgreicher. D i e Au to ren messen dies an der Eigenka
pitalausstattung, dem Pro-Kopf-Umsatz , der Umsatzrendite und ähnl ichen 
Kennziffern (Guski/Schneider 1983: 44^6). 

Z u beachten ist auch, d a ß verschiedene M a ß n a h m e n der Mitarbeiterbeteil i
gung kombiniert auftreten und sich gegenseitig begüns t igen k ö n n e n (Müller-
Welser 1977: 36-8; Furubotn 1986). Hie rzu haben F i t zRoy/Kraf t eine empiri
sche Untersuchung vorgelegt, in der die These einer Leistungssteigerung durch 
nicht gesetzlich verordnete Mitarbeiterbeteiligung überprüf t und bes tä t ig t wird 
(Fi tzRoy/Kraf t 1985). 

4. Einschätzung der Ergebnisse 

In den vorstehenden Ü b e r l e g u n g e n wurde versucht, mögl iche Wirkungen von 
property r igh t s -Verände rungen , die aus Mitarbeiterbeteiligung folgen k ö n n e n , 
aufzuzeigen. O b sie per Saldo als günst ig oder ungünst ig einzustufen sind, 
konnte wegen der Notwendigkeit differenzierterer Betrachtungen und nicht 
g e n ü g e n d konkreter Aussagen verhaltenswissenschaftlicher Forschung nicht 
eindeutig herausgearbeitet werden. Hie rzu sind im einzelnen viele Positiv- und 
Negativeffekte zu berücks ich t igen , die sich erst im Zusammenspiel mit weite
ren Bedingungen und Variablen ergeben. Zudem m u ß für eine eingehende 
Analyse auf die verschiedenen sehr vielfältigen Abs tu fungsmögl i chke i t en von 
M i t a r b e i t e r b e t e i l i g u n g s m a ß n a h m e n eingegangen werden. 
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Für den Bereich der freiwillig e in führbaren Mitarbeiterbeteiligung ist die 
Betriebswirtschaftslehre aufgefordert, ihre Beratungsfunktion zu erfüllen. Pro
perty rights- und Transaktionskostentheorie liefern wichtige Ausgangsübe r l e 
gungen zur Erfül lung dieser Aufgabe, sofern Fragen der rein wirtschaftlichen 
Effizienz angesprochen sind. Gesetzlich nicht vorgeschriebene Mitarbeiterbe
teiligung wird nur dann e ingeführ t , wenn sie positive Nu tzenzuwächse erwarten 
iäßt . Property r igh t s -Abschwächungen sind insoweit unter Effizienzaspekten 
unbedenklich. 

Ü b e r diesen begrenzten Rahmen hinaus sollten die aus der property rights-
Theorie abgeleiteten Erkenntnisse jedoch in Diskussionen um die sinnvolle 
staatliche Ausgestaltung der Unternehmungsverfassung Eingang finden. D i e 
Entstehung von gesetzlicher Mitbest immung kann evtl. als transaktionskosten-
senkende Regelung verstanden werden, durch die zumindest einer an Mi tbe
stimmung interessierten Seite die u . U . prohibitiv hohen Kosten der Aushand
lung von Beteiligungsrechten abgenommen werden. D i e hier herangezogene 
property rights-Theorie ist in der Lage, wirtschaftliche Effizienzwirkungen 
alternativer Verfassungsregelungen aufzuzeigen. D ie Analyse ergibt, d a ß ge
setzliche Mitbest immung auf dieser Grundlage eher pessimistisch e ingeschätz t 
werden m u ß , obwohl auch Pro-Argumente angegeben werden k ö n n e n . D i e 
Effizienzanalyse m u ß sich sowohl auf die Normenwirkung als auch auf die 
Normenentstehung erstrecken. 

In einer Wirtschaftsordnung mit dezentralisierten Entscheidungskompetenzen 
wirkt gesetzliche Mitbest immung im wesentlichen nachteilig. Solange man von 
marktwirtschaftlichen Lenkungsk rä f t en und ihrer Übe r l egenhe i t ausgeht, sind 
Mitbestimmungsregelungen als systeminkonforme Eingriffe anzusehen. Inter
essen von Marktpartnern müssen auf den jeweiligen M ä r k t e n zu befriedigen 
gesucht werden. Bereitsteller von Ris ikokapi ta l müssen Nachfrager auf dem 
Mark t für Unternehmungsbeteiligungen suchen, Anbie ter von Produkten auf 
dem G ü t e r m a r k t und Anbie ter von Arbeitskraft auf dem Arbeitsmarkt . D i e 
Koordinat ion erfolgt ü b e r Preise. Wer dieses einfache Grundprinzip vernach
lässigt, entfernt sich vom allokationseffizienzorientierten marktwirtschaftlichen 
Ideal. Das in letzter Zei t gelegentlich herangezogene B i l d von der Ressourcen
zusammenlegung zur Betrachtung von Unternehmungen (Vanberg 1982: 152; 
Riekhof 1984: 139-45; Sauter 1985: 2), wonach individuelle Träger von Verfü
gungsrechten ihre Ressourcen in einen gemeinsamen Pool einbringen, verdeckt 
diese Z u s a m m e n h ä n g e . 

E insa tzgü te r sollen gerade nicht gemeinsam genutzt werden, sondern Eignern 
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von Ris ikokapi ta l m u ß die Mögl ichkei t gegeben werden, sich an der Umset
zung unternehmerischer Aufgaben zu beteiligen und Residuale inkommen zu 
erz ie len . 4 3 H ie rzu müssen Ressourcen beschafft werden, die für die Aufgaben
erfül lung erforderlich sind, nämlich Sachgü te r und Dienstleistungen e inschl ieß
lich Arbeitskraft . Sind diese Mögl ichke i t en e ingesch ränk t , werden tendenziell 
auch weniger Mi t t e l als Eigenkapital von Unternehmungen zur Verfügung 
gestellt. Genau dies ist der kritische Punkt für M i t b e s t i m m u n g s ü b e r l e g u n g e n . 4 4 

Unternehmungen müssen in der Lage sein, entsprechend ihren auf Effizienzer-
zielung gerichteten Kalkü len zu entscheiden. Ä n d e r t sich der rechtliche Rah 
men, der dazu zwingt, property rights an Vertragspartner abzutreten, m u ß die 
Unternehmung c. p. eventuell sogar aufgelöst werden, weil die E igner ihre 
Finanzierungsmittel zu rückz iehen und in andere Anlageobjekte investieren. 
A u c h die gesamtwirtschaftliche Effizienz wird hierdurch betroffen. 4 5 Es wäre 
wohl ta tsächl ich viel gewonnen, „ w e n n unsere Nachbarwissenschaft, die Juris
prudenz, sich einiger der Analysemethoden der Ö k o n o m i e b e m ä c h t i g e n 
w ü r d e " (von Weizsäcker 1984: 150), was in A n s ä t z e n allerdings bereits ge
schieht. 4 6 Das liberale M o d e l l weist viele Vorteile auf, die auch das Gemein 
wohl fördern (vgl. auch Hax 1985: 121). Deshalb ist es c. p. weder erforderlich 
noch sinnvoll , die privatwirtschaftliche Unternehmungsverfassung a b z u ä n d e r n , 
was durch eine zwangsweise E in führung von Mitbest immung bewirkt wi rd , 
sofern dies nicht selbst transaktionskostensenkend wirkt und diese Transak
tionskostenminderung ohne hoheitliche Eingriffe nicht zustande kommen 
w ü r d e . Es wurde gezeigt, d a ß die gesetzlich verordnete Mitarbeiterbeteiligung 
nur unter speziellen Bedingungen zu Effizienzsteigerung führt . V o r allem 
dürfen bei der Mitbestimmungsdiskussion Alternat iven zur Mitbes t immung 
nicht a u ß e r Ach t gelassen werden. 

Wie mehrmals ausdrückl ich betont, wird mit property rights- bzw. transak-
tionskostentheoretischen Analysen auf den Aspekt der wirtschaftlich effizien-

Dies ist eine Notwendigkeit und „hat nichts mit einem ethisch-normativen Postulat 
nach gerechtem Entgelt zu tun"; Hax (1985), S. 129, vgl. auch S. 127. 

4 4 Auch Albach scheint einen Zusammenhang zwischen Rückzug aus dem Eigenkapital 
und Abnahme des Alleinbestimmungsrechts zu sehen; vgl. Albach (1981), S. 58. 

4 5 Vgl . zur transaktionskostentheoretischen Begründung der Ineffizienz der Mitbestim
mung und weiteren negativen Auswirkungen von Weizsäcker (1984), S. 146-151. Vgl. 
ferner Meyer (1983), S. 173-176. 

4 6 Vgl . zur ökonomischen Analyse des Rechts die Arbeiten von Juristen, aber auch von 
Wirtschaftswissenschaftlern, z . B . von Posner (1977), Coase (1978), Calabresi (1978), 
Kirchner (1984), Schanze (1982), Lehmann (1983), Schmidt (1980), Kubier (1984). 
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ten Ressourcenverwendung abgestellt. Dies m u ß nicht das einzige Z i e l in einer 
Gesellschaft sein. Wenn gesetzliche Mitbest immung unter dem Gesichtspunkt 
ö k o n o m i s c h e r Effizienz auch kaum übe rzeug t , so bedeutet dies nicht, d a ß es 
nicht andere gute G r ü n d e geben kann, sie dennoch e inzuführen bzw. beizube
hal ten. 4 7 

Gesellschaftliche Wohlfahrtsfunktionen, die Auskunft ü b e r die a u ß e r ö k o n o m i 
sche Wünschbarke i t von Mitarbeiterbeteiligung geben k ö n n t e n , existieren aber 
nicht. Vie lmehr häng t die Mitbestimmungsgesetzgebung auch von politischen 
und ö k o n o m i s c h e n Bedingungen ab, die sich im Zeitablauf v e r ä n d e r n (Thimm 
1980: x i i i ) . Politische Machtkonstellationen spielen offenbar eine g roße Rol le 
(Wäch te r 1983: 162), die gerade deshalb existieren, weil ein Konsens ü b e r 
gesellschaftliche Zie le kaum erreichbar ist. Argumentat ionen für gesetzliche 
Mitbest immung wegen angeblich vorhandener „ legi t imer Interessen" von A r 
beitnehmern, denen „ job rights" (Furubotn 1983: 1; 1986) zugrunde liegen 
sollen, bleiben höchs t unbestimmt und entbehren i . d . R . nachprü fba re r 
Grundlagen. Ebenso ist die Able i tung von Mitbestimmungsforderungen aus 
dem Mittelcharakter zur Erreichung des ü b e r g e o r d n e t e n Ziels „ D e m o k r a t i s i e 
rung der Wirtschaft" zu beurtei len. 4 8 Das Problem besteht darin, daß man zwar 
von einer Wertordnung ausgehen m u ß , wenn property rights verteilt bzw. 
umverteilt werden sollen, die aber kaum feststellbar ist. Forderungen haben 
deshalb meist normativen Charakter. Andererseits kann aber auch nicht davon 
ausgegangen werden, d a ß die Verwirkl ichung einer Unternehmungsverfassung 
nicht als ein angemessen empfundener und intendierter sozialer Konsens 
anzusehen ist (vgl. insbesondere Randal l 1975: 739f.; Picot 1981: 175). 
Sollen die Wirkungen von in Aussicht genommenen Verfassungsregelungen 
untersucht werden, so müssen die Konsequenzen für alle Teilziele berücks ich
tigt werden. D i e Folgen für die Allokationseffizienz müssen dann mit den 
Folgen für andere Zie le konfrontiert werden. D i e ö k o n o m i s c h e n Wirkungen 
sind dabei zwar nicht nur, aber auch bedeutungsvoll. Es gibt allerdings H i n 
weise, d a ß der ö k o n o m i s c h e n Analyse der dominierende Platz gebüh r t . D ie 

J 7 Zu möglichen Gründen vgl. Picot (1981), S. 170f.; Gutenberg (1983), S. 504f., 
Ridder-Aab (1980), S. 137; zu einer ausführlichen Diskussion von Begründungen für 
Mitbestimmung vgl. Wächter (1983), S. 3-27, vgl. auch Wilpert/Rayley (1983), 
S. 110-113. Zur Notwendigkeit von trade off-Betrachtungen vgl. Wickenkamp 
(1983) , S.9, Picot/Michaelis (1984), S.269. 

4* Vgl. zur Beschreibung dieses Ziels z. B . Fleischmann (1983), S. 212. Von Weizsäcker 
(1984) , S. 148, bestreitet, daß Mitbestimmung der Demokratisierung dient. 
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Diskussion um die Ü b e r l e g e n h e i t eines „Eff iz ienzregimes" g e g e n ü b e r einem 
„Ver te i lungs reg ime" kann hier nicht geführt werden . 4 9 Geht man von einer 
Vorz iehungswürd igke i t des Effizienzregimes aus - bei ve rschär f tem internatio
nalen Wettbewerb erscheint dies notwendig - , so ve r s tä rk t sich die Dr ingl ich
keit ö k o n o m i s c h e r Analysen . Allokationseffizienzwirkungen sind mit dem 
Analyseinstrumentarium der property rights-Theorie grob abschä t zba r . Z u 
anderen Zie lwirkungen kann und wi l l die property rights-Theorie keine Aussa
gen treffen. Dies allein ist ihr Anl iegen . 

Das Potential der property rights- bzw. Transaktionskostentheorie zur Beurtei
lung von Arbeitnehmerbeteiligungsfragen wurde bisher weder für die theoreti
sche Analyse noch für die empirische Arbe i t ausreichend genutzt. Neben der in 
unserem Lande breit geführ ten Diskussion übe r die gesetzliche Regelung 
sollten auch die Bedingungen zur freiwilligen Mitarbeiterbeteil igung intensiver 
unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten e r ö r t e r t werden. A u c h hierzu kann der 
Ansatz der ö k o n o m i s c h e n Analyse wertvolle U n t e r s t ü t z u n g leisten. 
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